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1 ANLASS, ERFORDERNIS, ZIELE, ZWECK 

1.1 Anlass, Erfordernis, Ziele und Zweck des Bebauungsplanes 

Für die Gemeinde Brunnen besteht neben den üblichen, bereits bestehenden Kindergärten in der 
Gemeinde (Kindertagesstätte „Vergiss-mein-nicht“ in Brunnen und dem Kindergarten 
„Sonnenschein“ in Hohenried) der Bedarf und die große Nachfrage nach einem weiteren 
Zusatzangebot als Waldkindergarten. 
Die Gemeinde hat deshalb beschlossen, eine solche weitere Betreuungseinrichtung baldmöglich zu 
etablieren und den daran interessierten Eltern eine adäquate Einrichtung anzubieten.  
Der Bebauungsplan soll hierfür die planungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen. 
Die Gemeinde Brunnen hat deshalb am 05.04.2023 die Aufstellung dieses Bebauungsplans mit 
integrierter Grünordnung beschlossen. Die Umwandlung der - sich derzeit im Außenbereich 
befindlichen – landwirtschaftlichen Flächen soll diesem Bedarf Rechnung tragen. 
Die Auslegung der ebenfalls beschlossenen 17. Flächennutzungsplanänderung erfolgt dabei im 
Parallelverfahren zum Bebauungsplan. 

1.2 Prüfung von Standortalternativen - Begründung zur Auswahl des Planungsgebiets 

Das BauGB räumt der Innenentwicklung in der städtebaulichen Entwicklung einen Vorrang vor der 
Außenentwicklung ein. Da es sich beim geplanten Waldkindergarten um eine standortgebundene 
Nutzung in unmittelbarer Benachbarung zu einem Wald oder in der freien Landschaft handelt, sind 
Flächenpotenziale im Innenbereich dafür wenig sinnvoll.  
Somit ist nur ein Standort im Außenbereich und bevorzugt in Waldnähe sinnvoll, so dass die 
Möglichkeiten der Innenentwicklung (z.B. Baulücken, Nachverdichtungsmöglichkeiten, 
Gebäudeleerstände) in diesem Fall nicht gegeben sind.  
 
Für die Situierung des Waldkindergartens wurden folgende Flächen im Gemeindegebiet Brunnen 
analysiert und geprüft.  
- Fl. Nr. 2094/8 Gemarkung Brunnen, 
- Fl. Nr. 1030 Gemarkung Brunnen, 
- Fl. Nr. 335 Gemarkung Hohenried, 
- Fl. Nr. 1201 Gemarkung Hohenried, 
- Fl. Nr. 1202 Gemarkung Hohenried, 
- Fl.-Nr. 1196 Gemarkung Hohenried. 
 
In der weiteren, vertieften Betrachtung und Wertung wurden die beiden letztgenannten, verfügbaren 
Standorte eingehender geprüft und auch in zwei Scoping-Terminen mit den Fachstellen des 
Landratsamts und der Forstabteilung des AELF näher abgestimmt. 
Die zunächst von der Gemeinde favorisierte Fläche auf Teilflächen der Fl.-Nr. 1202 liegt komplett 
innerhalb der Waldfläche in einem bewegten Gelände („Fuchsbichl“, „Ringwall“, Vermutung 
Bodendenkmal), die alternative nördliche Teilfläche der Fl.-Nr. 1196 liegt auf einer freien, ebenen 
Fläche, unmittelbar angrenzend an die o.g. Waldfläche und nicht mehr unmittelbar im festgelegten 
Bodendenkmal liegend. 
 

  
Standortvariante 1 auf Fl.-Nr. 1202 Standortvariante 2 auf Fl.-Nr. 1196 

 
Abbildung. 1: Lage der Standortvarianten, unmaßstäblich, © Daten: Bayerische Vermessungsverwaltung 
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In den Scopingterminen und der Bewertung aller Nutzungsfaktoren, der Planungsvorgaben, der 
Auswirkungen auf die Schutzgüter, der Eingriffsbewertung und der Erschließungs- und Sicherheits-
aspekte wurde die offene Teilfläche der Fl.-Nr. 1196 (Variante 2) in Summe als bester Standort für den 
Waldkindergarten eingestuft, so dass diese Fläche die Basis für den Bebauungsplan bildet. 
 
Prüfung von Gestaltungsalternativen für den Geltungsbereich 
Die spezifische Nutzung als Waldkindergarten, die Berücksichtigung des pädagogischen Konzepts, 
die Erschließung und Anfahrt über bestehende Wege am Ostrand, der niedrigschwellige Ausbau 
bezüglich Flächengröße und limitierter Größe für die Schutzhütte und der bewusst möglichst 
behutsame Umgang mit der Ausgangssituation schränken die Gestaltungsalternativen ein. 
Es wurden Konzeptvarianten hinsichtlich dieser Faktoren und der Grünordnung untersucht. 
Bei der favorisierten Konzeption wurden die Nutzungen mit der höchsten Einwirkung (Baufeld 
Schutzhütte, Stellplätze) flächenmäßig auf das notwendige Maß begrenzt und nach Osten, nahe an 
die bestehende Fahrerschließung, orientiert, damit eine große zusammenhängende Freifläche 
multifunktional nutzbar wird, diese als Wiese nicht wesentlich verändert wird und der Eingriff somit 
weitestgehend minimiert wird. Das Baufeld liegt ca. 40m vom Waldrand im Westen und ca. 7m vom 
Waldrand im Norden entfernt. Eine Baumreihe aus Obstbäumen erhöht das Naturerlebnis, gliedert die 
Fläche am Rand und bietet Schattenangebote. 
Diese Konzeptvariante wurde in Summe aller Eigenschaften als die Beste bewertet und bildet die 
Basis für den Bebauungsplan. 
 
Für den Bebauungsplan bestehen zudem keine Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.  
Es ist kein Störfallbetrieb nach der Seveso-Richtlinie III in dem relevanten Untersuchungsbereich 
vorhanden. 

2 ÜBERGEORDNETE PLANUNGSVORGABEN UND RECHTSGRUNDLAGEN 

2.1 Raumordnung und Landesplanung 

Die Gemeinde Brunnen gehört der Planungsregion 10 (Ingolstadt) an und liegt im Allgemeinen 
ländlichen Raum. Das nächstgelegene Kleinzentrum ist der ca. 5 km nördlich gelegenen Ort 
Karlshuld, das nächste Mittelzentrum Schrobenhausen ist 12,5 km entfernt, Ingolstadt als 
Oberzentrum der Region ist in ca. 20 km erreichbar. 
Das Plangebiet ist gut an die St 2044 und somit an das örtliche Straßenverkehrsnetz angebunden. 

Als wesentlicher Inhalt aus dem Regionalplan ist das landschaftliche Vorbehaltsgebiet Nr. 08 
„Donaumoos mit Paarniederung“ (RP 10 7.1.8.2 Z ff.) zu beachten, in dessen nördlichen Bereich sich 
das Planungsgebiet befindet. Die vorgesehene Nutzung sowie der Verzicht auf landschaftsprägende 
Bauwerke lassen voraussichtlich keine relevanten Beeinträchtigungen auf die in RP 10 7.1.8.4.2.3 G 
definierten Sicherungs- und Pflegemaßnahmen erwarten. 
Weitere einschränkende Aussagen aus der Regionalplanung, z.B. hinsichtlich Vorrang- oder 
Vorbehaltsgebieten zur Rohstoffsicherung, liegen für den ausgewählten Raum nicht vor. 

2.2 Flächennutzungs- und Landschaftsplan 

Für die Gemeinde Brunnen besteht ein rechtsgültiger Flächennutzungsplan vom 02.11.2000. 
Der Flächennutzungsplan weist den Geltungsbereich als landwirtschaftliche Nutzfläche, mit nördlich 
angrenzender Waldläche aus. Weitere Aussagen oder Zielformulierungen für das Planungsgebiet 
finden sich im Flächennutzungsplan nicht. 
Aus dem o.g. Ziel besteht somit ein Anpassungsbedarf für den Flächennutzungsplan per Deckblatt. 
 
Bodendenkmale sind bisher nicht im rechtsgültigen Flächennutzungsplan dargestellt. 
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Brunnen, Lage und Fläche  
des Waldkindergartens orange umrandet, unmaßstäblich. © Daten: Bayerische Vermessungsverwaltung 

 

Der derzeitige Flächennutzungsplan ist somit nicht konform mit der geplanten Entwicklung, die 
erforderliche 17. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren zum 
Bebauungsplanverfahren. 

2.3 Rechtsgrundlagen des Bebauungsplans 

Die Festsetzungen in diesem Bebauungsplan stützen sich auf die nachfolgend genannten 
Rechtsgrundlagen: 

• Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 I Nr. 176) 

• Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.90 (BGBl. 1991 I S. 58),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBI. I S. 1802)  

• Bayerische Bauordnung (BayBO) vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588),  
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2023 (GVBl. S. 371) 

3 ANGABEN ZUM PLANUNGSGEBIET 

3.1 Lage, Größe, angrenzende Bereiche 

Das Planungsgebiet liegt nordöstlich des Gemeindegebiets von Brunnen, ca. 500 m von der Ge-
meindegrenze entfernt. Der eigentliche Bereich für das Sondergebiet (ohne Zufahrtswege) liegt 
zwischen Waldflächen und landwirtschaftlich genutzte Flächen und umfasst eine Fläche von ca. 
1.500m². 
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Abbildung 3: Lage Geltungsbereich des Bebauungsplans, orange umrandet, unmaßstäblich, 
    Quelle: BayernAtlas, Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, Aufrufdatum 17.11.2022,  
    © Daten: Bayerische Vermessungsverwaltung 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst inkl. Wege eine Fläche von insgesamt  
ca. 10.415 m²  =  ca. 1,042 ha und schließt folgende Fl. Nr. bzw. Teilflächen ein: 

 
Gemarkung Hohenried (8107): derzeitige Nutzung: 
Fl.-Nr.   
1195     Flurweg 
1196 Teilbereich  landwirtschaftlich genutzte Fläche 
1210     Flurweg 
1211     Flurweg 
1213  Teilbereich  Flurweg 
 
Das Plangebiet ist wie folgt umgrenzt: 

• Nördlich durch Feldweg, dann Wald 
• Im Osten durch landwirtschaftliche Nutzfläche  
• Im Süden durch landwirtschaftliche Nutzfläche  
• Im Westen durch Wald  

Bewertung der angrenzenden Bereiche: 
 
Bestand: Wald: 
Der angrenzende Wald wird als Spiel- und Erlebnisraum von den Kindern genutzt. 
Bedenkliche negative Wechselwirkungen sind derzeit nicht erkennbar. 

Bestand: Landwirtschaftliche Flächen: 
Die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen werden als Grünland bewirtschaftet. 
Bedenkliche negative Wechselwirkungen sind derzeit nicht erkennbar. 
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3.2 Naturräumliche Verhältnisse, Topografie 

Das Planungsgebiet liegt an der Grenze zwischen Naturraum „Donaumoos“ (063-E) und 
„Tertiärhügelland zwischen Donau und Isar“ (062-A), aufgrund der vorhandenen Geologie /Böden 
(Quartär) ist es dem Donaumoos zuzuordnen. 
Hinsichtlich der topografischen Verhältnisse handelt es sich um ein weitgehend ebenes Gelände. Es 
werden Höhen zwischen ca. 383,0 m üNN (Nordseite des eigentlichen Waldkindergartens) bis ca. 
382,5 m üNN (Südseite des Planungsgebietes) erreicht. Die angrenzenden Waldränder liegen etwas 
höher als das Planungsgebiet. 

3.3 Vegetationsbestand, Schutzgebiete und schutzwürdige Strukturen 

Amtlich festgesetzte Schutzgebiete wie z.B. Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsbestandteile oder 
Naturdenkmäler sind auf dem Geltungsbereich nicht vorhanden. Auch sind keine kartierten Biotope zu 
finden. Die in der näheren Umgebung klassifizierten Biotope und Ökokontoflächen liegen westlich in 
ca. 130 bis 150m Entfernung, sind räumlich durch die Waldfläche vom Geltungsbereich getrennt und 
werden deshalb durch die Planung nicht beeinträchtigt. 

Die sonstigen für den Naturschutz bedeutsamen Flächen (Wiesenbrüterkulisse) liegen in gut 250m 
Entfernung östlich zum Planungsgebiet (vgl. Umweltbericht Ziffer 3.2.1). Die bestehenden 
Baustrukturen und die St 2044 liegen dabei deutlich näher an dieser Struktur als der Geltungsbereich. 
Auch hier kann davon ausgegangen werden, dass die Planung zu keiner weiteren Betroffenheit für die 
Wiesenbrüterkulisse führt. 
Die o.g. Biotope, Ökokonto- und Wiesenbrüterflächen wurden in der Planzeichnung des 
Bebauungsplans nachrichtlich übernommen. Aufgrund der Bedeutung für den Arten – und Naturschutz 
ist der gesamte Naturraum des Donaumooses (einschließlich des Planungsgebiets) als 
Schwerpunktgebiet für den Naturschutz im ABSP Landkreis Neuburg-Schrobenhausen klassifiziert. 

Die eigentliche Fläche des geplanten Waldkindergartens wird derzeit als Grünland landwirtschaftlich 
genutzt und weist keinen Gehölzbestand auf. Die Erschließungsstraßen sind überwiegend als 
Schotterwege auf einer Breite von ca. 3 m befestigt und haben einen Randstreifen. Die öffentliche 
Wegefläche östlich vom Waldkindergarten bis hin zur St 2044 ist mit AFB-Belag ausgebaut. 

3.4 Bodenbeschaffenheit 

Die digitale geologische Karte von Bayern (M 1:25.000, UmweltAtlas/ Geologie) zeigt im 
Planungsgebiet auf der westlichen Teilfläche künstlich verändertes Gelände - Abtragung wechselnd 
mit Ablagerung – auf der östlichen Teilfläche ist Hangsand, pleistozän bis holozän, zu erwarten. 
 
Bodenaufbau: 
Laut BayernAtlas/ Geologie Boden, Übersichtsbodenkarte 1:25.000, sind im gesamten Planungsge-
biet vorherrschend Niedermoor und gering verbreitet Übergangsmoor aus Torf über Substraten unter-
schiedlicher Herkunft mit weitem Bodenartenspektrum (wechselhaft, Fremdstoffe oder natürliche 
Bodenarten) zu erwarten. 
Gemäß digitaler ingenieurgeologischer Karte Bayern (1:25.000, UmweltAtlas/ Geologie/Boden) ist die 
Tragfähigkeit oft gering und es sind oft besondere Gründungsmaßnahmen erforderlich.  
Als weiterer Baugrundhinweise werden z.T. eingeschränkte Befahrbarkeit, z.T. setzungsempfindlich, 
z.T. mäßig frosthart und z.T. schwer verdichtbar genannt.  
Laut UmweltAtlas Boden, Karte „Natürliche Ertragsfähigkeit“, handelt es sich bei der betroffenen 
Fläche um ein Grundstück mit mittlerer natürlicher Ertragsfähigkeit.  
 
Als Ergebnis des Geotechnischen Berichts vom Baugrundlabor Aichach GmbH & Co.KG vom 
12.05.2023 lässt sich folgender Bodenaufbau und -zusammensetzung festhalten: 
Unter dem 30 bis 50 cm dicken, überwiegend aufgefüllten Oberboden folgen bis in große Tiefe Sande, 
wobei sich hier obere und untere Sande unterscheiden lassen. Insbesondere in die oberen Sande 
können zumindest lokal auch Schluffe eingelagert sein. Die oberen Sande weisen organische 
Beimengungen auf und sind deswegen als humos oder sehr stark humos anzusprechen. Sie sind 
schwach schluffig oder schluffig. Diese Böden sind somit überwiegend sehr wasser- und sehr 
frostempfindlich, stark zusammendrückbar und besitzen nur eine mittlere Scherfestigkeit. Sie sind 
gemäß DIN 18 300 einem Homogenbereich B1 zuzuordnen. Steine wurden nicht festgestellt. Der 
organische Anteil kann bis zu 15% betragen.  
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Darunter folgen die sog. unteren Sande, die bodenmechanisch überwiegend als schwach schluffig 
oder schwach schluffig bis schluffig anzusprechen sind. Diese Böden sind somit je nach 
Feinkornanteil mittel oder sehr frostempfindlich. Sie sind sehr wasserempfindlich und können 
insbesondere im Grundwassereinfluss auch aufschwimmen. Auf der Grundlage der 
Rammsondierungen beurteilt sind sie bis in den Tiefenbereich von ca. 4 m meist nur locker, darunter 
mitteldicht oder dicht gelagert. Sie sind somit mäßig bis mittel zusammendrückbar und besitzen 
überwiegend eine mittlere Scherfestigkeit. Sie sind einem Homogenbereich B2 zuzuordnen. Steine 
wurden nicht festgestellt. Der organische Anteil, der zumindest bereichsweise vorhanden ist, kann 
ebenfalls bis zu 10% betragen.  
 
Nach den Untersuchungsergebnissen muss davon ausgegangen werden, dass bis in den 
Tiefenbereich von ca. 1,5 m mit den unzureichend tragfähigen oberen Sanden bzw. Schluffen 
gerechnet werden muss, die häufig auch organische Beimengungen aufweisen. Insofern ist es 
erforderlich, dass die Bauwerkslasten bis zu den unteren Sanden herabgeführt werden. 
Das Gutachten empfiehlt als Gründungsmaßnahmen Streifenfundamente (mit 
Wasserhaltungsmaßnahmen) oder alternativ punktuelle Brunnengründungen (Schachtringe als 
verlorene Schalung, keine Wasserhaltungsmaßnahmen erforderlich). 
 
Versickerungsfähigkeit 
Gemäß dem Arbeitsblatt DWA-A 138 sind für eine Versickerung Böden mit einem Durchlässigkeits- 
beiwert kf im Bereich von 1 x 10-6 bis 1 x 10-3 m/s erforderlich.  
Wegen der prognostizierten hohen Grundwasserstände ist eine gezielte Sammlung und Versickerung 
kaum oder nur sehr bedingt möglich. 
Eine Versickerung kann deshalb nur breitflächig auf dem Grundstück erfolgen, zudem ist das Maß der 
zu entwässernden Flächen zu minimieren. Die Planung trägt dem durch die Limitierung der max. 
bebaubaren Fläche (Gebäude, Stellplätze) auf das erforderliche Maß, die Verwendung sickerfähiger 
Beläge und den weitaus überwiegenden Wiesenflächen bereits weitgehend Rechnung.  
Eine extensive Dachbegrünung der Schutzhütte könnte zudem die abzuführenden Wassermengen 
signifikant reduzieren. 
 
Eine Versickerung des Niederschlagswassers über belastete Auffüllungen ist nicht zulässig. 
Kontaminierte Auffüllungen im Bereich von evtl. geplanten Versickerungsanlagen sind entsprechend 
den Sickerwegen vollständig auszutauschen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Z0-Werte der 
LAGA - Boden sind dabei einzuhalten. Dies ist durch Sohl- und Flankenbeprobungen zu belegen.  
Der Parameterumfang ist mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt im Vorfeld abzustimmen. 
Als evtl. erforderliches Auffüllmaterial darf nur schadstofffreies Material (z.B. Erdaushub, Sand, Kies 
usw.) verwendet werden. 

3.5 Grundwasser und Wasserverhältnisse 

Schutzgebiete, Oberflächenwasser  
Der Planbereich liegt nicht im Einzugsgebiet eines festgesetzten Wasserschutzgebiets oder Vor-
ranggebiets für die Wasserversorgung.  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind keine Oberflächengewässer vorhanden. 

 

Überschwemmungsgefährdung  
Laut Auswertung des Umwelt Atlas Bayern sind für das Planungsgebiet keine Überschwemmungs-
gebiete zu verzeichnen. Jedoch liegt nahezu der ganze Geltungsbereich in einem wassersensiblen 
Bereich.  
 
Hang-, Schicht- und Grundwasser  
Genaue Aussagen zum Grundwasserstand oder amtliche Messungen der Grundwasserstände liegen 
für das Gebiet nicht vor. Anhand der digitalen hydrologischen Karte von Bayern ist davon auszugehen, 
dass das Grundwasser relativ hoch unter GOK ansteht.  
Bei den Bohrungen für den o.g. Geotechnischen Bericht wurde oberflächennah Grundwasser 
festgestellt. Der unmittelbar nördlich des Planungsgebiets in Grundwasserfließrichtung gelegene 
Pegel auf Flurnummer 1202 wurde lage- und höhenmäßig eingemessen. Hier wurde am Tag der 
Feldarbeiten ein Wasserstand von 1,97 m unter GOK (380,62 m NHN) festgestellt, was die etwas 
höheren Wasserstände in den Bohrungen (380,71 m NHN bis 381,07 m NHN) erklärt.  
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Aufgrund der Lage im wassersensiblen Bereich muss, unter Berücksichtigung der o.g. Messwerte im 
Hochwasserfall davon ausgegangen werden, dass das Grundwasser bis nahezu an die 
Geländeoberfläche ansteigen kann. 

3.6 Altlasten und Kampfmittel 

Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan sind innerhalb des Geltungsbereichs keine Altlasten 
dargestellt. In der digitalen geologischen Karte von Bayern (M 1:25.000) ist auf dem westlichen 
Teilbereich ein künstlich verändertes Gelände (Abtragung wechselnd mit Ablagerung) dargestellt, so 
dass Verdacht auf evtl. bestehende Auffüllungen bestehen könnte. 

Im Geotechnischen Gutachten finden sich keine Hinweise auf belastete Böden. 
Bei den durchgeführten Bodenproben ergaben sich in den Analysen keine Auffälligkeiten.  
 
Es ist dennoch nicht kategorisch auszuschließen, dass im Zuge von Baumaßnahmen in den 
betroffenen Bereichen Altlastenverdachtsflächen oder sonstige schädliche Bodenverunreinigungen 
aufgedeckt werden. Sollte sich dies bestätigen, sind das Landratsamt Neuburg - Schrobenhausen und 
das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt umgehend zu informieren. Für die weitere Vorgehensweise sind 
dann die folgenden Punkte zu beachten: 
Die erforderlichen Maßnahmen sind durch einen fach- und sachkundigen Sachverständigen (Bereich 
Bodenschutz) in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt festzulegen. Des Weiteren 
sind im Anschluss die notwendigen Untersuchungen durchzuführen, die fachgerechte Ausführung zu 
überwachen sowie die gewerteten Ergebnisse in einem Bericht zusammen zu fassen, der dem 
Landratsamt Neuburg - Schrobenhausen und dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt zeitnah und 
unaufgefordert zur Prüfung vorzulegen ist. 
Kontaminiertes Aushubmaterial ist in dichten Containern oder auf befestigter Fläche mit vorhandener 
Schmutzwasserableitung zwischen zu lagern, zu untersuchen und nach Vorliegen der Untersuchungs-
ergebnisse ordnungsgemäß zu entsorgen. 
 
Im Falle eines Einbaus von Recycling-Bauschutt aus aufbereitetem Bauschutt und Straßenaufbruch in 
technischen Bauwerken für den Erd-, Straßen- und Wegebau sind die Vorgaben des Leitfadens 
"Anforderungen an die Verwertung von Bauschutt in technischen Bauwerken" vom 15.Juni 2005 
zwingend zu beachten. 

Da Brunnen im 2. Weltkrieg keinen starken Bombardierungen ausgesetzt war, ist das Vorkommen von 
Kampfmitteln oder Blindgängern sehr unwahrscheinlich. Grundsätzlich kann jedoch nicht ausge-
schlossen werden, dass Ausläufer von Bombardierungen bis in den hier zu bebauenden Bereich 
gegangen sind und ein Kampfmittelverdacht vorliegt. Vor Beginn der Arbeiten ist deshalb eine 
Gefahrenbewertung hinsichtlich eventuell vorhandener Kampfmittel oder Blindgängern durchzuführen. 
Die grundsätzliche Pflicht zur Gefahrenerforschung und einer eventuellen vorsorglichen Nachsuche 
liegt beim Grundstückseigentümer. Es wird zudem auf das Urteil des Oberlandesgericht Hamm, (OLG 
Hamm Aktenzeichen 24 U 48/20, Überprüfung auf Kampfmittelfreiheit des Bodens) verwiesen. Das 
„Merkblatt über Fundmunition" und die Bekanntmachung „Abwehr von Gefahren durch Kampfmittel 
(Fundmunition)" des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren sind zu beachten. 

3.7 Denkmalschutz 

Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet sich gemäß BayernAtlas/ Planen und Bauen/ Denkmaldaten 
in unmittelbarer Nähe zum Planungsgebiet das Bodendenkmal  
 
- D-1-7334-0041 „Viereckiges Erdwerk vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung“, ca. 30 m südwestlich 

entfernt.  

Im Umkreis dieses Denkmals sind weitere Bodendenkmäler zu vermuten. 
 
Zudem liegen in naher Umgebung folgende weitere Bodendenkmale:  
- D-1-7334-0039, „Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung“, ca. 250 m entfernt,  
- D-1-7334-0180 „Siedlung vor- und frühgeschichtlicher oder mittelalterlicher Zeitstellung“ ca. 400 m entfernt  
- und D-1-7334-0086, „Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung“, ca. 500 m entfernt.  

 
Die Bodendenkmale wurden in der Planzeichnung des Bebauungsplans nachrichtlich übernommen. 
Aufgrund des benachbarten Bodendenkmals bedürfen laut Bayerischem Denkmalschutzgesetz 
(BayDSchG) Art 7 in diesem Fall alle Bodeneingriffe jedweder Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis, 
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und müssen in der Regel vor den Baumaßnahmen (Gründungsmaßnahmen, Bodenplatte) und - nach 
Abstimmung mit der Denkmalbehörde - auch vor Bodenarbeiten bzw. Bohrungen für ein 
Bodengutachten eine solche Erlaubnis beantragt werden. Das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege wird in diesem Verfahren gegebenenfalls die fachlichen Anforderungen formulieren.  
 
Vom Baugrundgutachten werden für die Bodenverhältnisse entweder Streifenfundamente oder 
punktuelle Brunnengründungen (Schachtringe als verlorene Schalung) als geeignet bewertet, um 
Setzungen für das Bauwerk zu vermeiden. Beide Varianten stellen hinsichtlich der Eingriffe in das 
Bodenregime geeignete Gründungsarten dar. Die Art der Fundamentierung wird mit der Unteren 
Denkmalschutzbehörde im Rahmen der Objektplanung näher abgestimmt. Die Gründungsarbeiten 
sind dann durch eine Fachkraft vor Ort hinsichtlich der Denkmalbelange zu begleiten. 
 
Hinsichtlich der bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind in der weiteren Umgebung 
folgende Baudenkmale zu verzeichnen: 

• D-1-85-123-6 Kath. Kirche St. Margaretha, Hohenried ca. 2 - 2,5 km entfernt 

• D-1-85-140-20 Kath. Kirche St. Quirin, Pobenhausen ca. 2 - 2,5 km entfernt 
• D-1-85-123-18 Wasserschloss, Schindberg  ca. 2 - 2,5 km entfernt 
  (Landschaftsprägendes Baudenkmal) 
• D-1-85-140-21 Kath. Wallfahrtskirche, Kalvarienberg ca. 2 - 2,5 km entfernt 
  (Landschaftsprägendes Baudenkmal) 
 

Hinsichtlich der bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange ist die Planung wegen ihrer geringen 
Flächen- und Höhenausprägung, der großen Entfernung zu Baudenkmälern und der visuellen 
Abschirmung durch die Waldflächen nicht von Relevanz. 

4 PLANUNGSVORGABEN UND GRUNDSATZKONZEPT DER PLANUNG 

4.1 Planungsziele 

Ziel und Zweck des Bebauungsplans ist die verträgliche Etablierung der geplanten Gemeinbedarfs- 
und Kinderbetreuungseinrichtung in bewusst naher Benachbarung zu den bestehenden Waldflächen 
und unter Berücksichtigung des pädagogischen Konzepts und der Ergebnisse der Scopingtermine. 
 
Bei der Konzeption sollen die intensiveren Flächennutzungen wie das Baufeld für die Schutzhütte und 
die Stellplätze flächenmäßig auf das notwendige Maß optimiert werden und sich nach Osten, nahe an 
die bestehende Fahrerschließung, orientieren, damit eine große multifunktionale Freifläche als Spiel- 
und Aktionsfläche nutzbar wird. Dabei soll die Bodenstruktur und das Gelände so wenig wie möglich 
verändert werden. Wenige Grünordnungsmaßnahmen sollen die Fläche gliedern und naturnah 
aufwerten. 
 
Für die geplante, flächenmäßig extensive Sondernutzung ist kein hoher Regelungsbedarf erforderlich, 
deshalb wird der Bebauungsplan hinsichtlich seiner Festsetzungen bewusst nicht zu eng oder 
stringent gefasst und es werden nur die wichtigsten und notwendigen Inhalte definiert. 
 
Zur Erschließung sollen die bestehenden Flurwege in Form eines Einbahnstraßenverkehrs genutzt 
werden, damit die Wege nicht aufgeweitet werden müssen, evtl. Begegnungsverkehr verhindert wird. 
Die Einbahnregelung gilt nicht für den temporär möglichen Verkehr durch landwirtschaftliche 
Fahrzeuge. Der Waldkindergarten ist sowohl mit Fahrzeugen als auch mit dem Fahrrad gut erreichbar. 

4.2 Pädagogisches Konzept, Sicherheitsaspekte 

Pädagogische oder sicherheitsrelevante Aspekte können im Bebauungsplan wegen fehlender 
Gesetzesgrundlagen oder weil die angesprochenen Punkte Flächen außerhalb des Geltungsbereichs 
betreffen (z.B. Maßnahmen und Regelungen für Gemeindewald, aber auch für angrenzende private 
Waldparzellen, alternativer Schutzraum), nicht geregelt werden.  
Für den Betrieb des Waldkindergartens liegt ein „Pädagogische Konzeption“ vor, die im Anhang 
aufgeführt ist. Darin sind neben der Organisation (Tagesablauf, Öffnungszeiten), der Pädagogik und 
Zielkompetenzen, der Aufgabendienste durch die Eltern (täglicher Kanisterdienst für frisches Wasser) 
auch die Gefahren und Risiken sowie die sicherheitsrelevanten Aspekte abgehandelt. Als alternativer 
Schutzraum bei Unwetter, Starkregenereignisse, Sturm, Schneeverwehungen etc. steht ein Raum im 
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1. OG des alten Schulgebäudes der Gemeinde Brunnen zur Verfügung. Die Gemeinde Brunnen wird 
zudem mit allen Eltern einzelvertragliche Regelungen treffen, da trotz erhöhter Verkehrssicherungs-
pflicht durch die Gemeinde nicht alle Gefahren und Risiken grundsätzlich auszuschließen sind. 

5 INHALT DES BEBAUUNGS- UND GRÜNORDUNGSPLANS 

Um eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten, sind entsprechende Festsetzungen 
gemäß BauGB und BauNVO zu treffen. Diese können aus der Zeichenerklärung auf dem 
Bebauungsplan und aus dem Textteil des Bebauungsplanes entnommen werden. 
Im Nachfolgenden werden die Festsetzungen im Bebauungsplan im Einzelnen erläutert  
(i.V.m. § 9BauGB): 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Der Geltungsbereich wird als Sonstiges Sondergebiet § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung 
Waldkindergarten festgesetzt. Zulässig sind dabei diesem Zweck dienende Gebäude und 
Einrichtungen in Form von beheizbaren Bauwägen oder Waldhütten etc., die Schutz- und 
Aufenthaltsmöglichkeiten für die Kinder und Betreuenden bei schlechten Witterungsbedingungen 
bieten, inkl. aller erforderlichen Einrichtungen (Toilette, Abstellräume) sowie Stellplätze, Zuwegungen, 
Erschließungs- und Spielflächen mit naturnahen Spielgeräten und Naturmaterialen. 
Das geplante Sondergebiet für einen Waldkindergarten stellt städtebaulich einen Sonderfall dar. 
Die Findung und Festlegung dieser Gebietskategorie erfolgte in enger Abstimmung mit dem Fach-
bereich Bauleitplanung des Landratsamts, da ein SO vom Landratsamt explizit gewünscht wurde. 
Dies auch, da dieses Vorgehen sich für eine vergleichbare Bauleitplanung für einen Waldkindergarten 
in einer anderen Landkreisgemeinde (Burgheim) bereits sehr bewährt hatte.  
Andere Gebietskategorien, wie z.B. „Grünfläche mit Zweckbestimmung …“ wurden eingehend geprüft. 
Diese Alternativen wurden jedoch als kaum geeignet und als nicht zielführend eingestuft, da dann der 
erforderliche Regelungsgehalt des Bebauungsplans nicht ausreichend qualifiziert darstellbar wäre.  
Bedenken hinsichtlich der Themen Anbindegebot und Zersiedelung sind aus folgenden Aspekten nicht 
gegeben: 
 
- Zum einen ist diese Sondernutzung nicht funktionsgerecht in einem Innenbereich integrierbar, da 

diese Einrichtungen idR immer in der freien Landschaft bzw. Waldnähe – und somit im Außenbereich 
-verortet werden müssen. 

- Zum anderen handelt es um ein Baurecht auf Zeit für das Sondergebiet für einen Waldkindergarten, 
mit einer Schutzhütte mit untergeordnetem baulichem Maß, und ist in der geplanten Dimension 
kaum für ein anderes Sondergebiet umwandel- oder nutzbar. 

 

5.2 Baurecht auf Zeit 

Gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB sind die Gebäude und Anlagen des Sondergebiets nur bis zur 
Aufgabe der Nutzung als Waldkindergarten zulässig. Als Folgenutzung für das Sondergebiet wird 
Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt. Bei einer Rückführung in landwirtschaftliche Nutzung sind 
sämtliche Einbauten des SO, inkl. evtl. Fundamente, zu entfernen. 
Durch die Limitierung der Flächeneingriffe im Bebauungsplan, die Beachtung der empfohlenen 
Gründungsmaßnahmen des Baugrundgutachtens und die weitgehende Nutzung als Wiesenfläche 
werden die anstehenden Böden nicht grundlegend in ihrer Ausprägung und Bodengüte qualitativ 
verändert und stehen nach Nutzungsauflassung der Agrarnutzung wieder zur Verfügung. 

5.3 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung für das Sondergebiet wird durch die Festlegung der maximal 
möglichen Grundflächenzahl gemäß § 19 BauNVO, die maximale Anzahl der Geschosse sowie 
Festsetzung der zulässigen maximalen Wand- und Firsthöhen geregelt.  

Grundflächenzahl (GRZ) 
Die maximale Grundflächenzahl (GRZ) für das SO beträgt 0,2. 
Die festgesetzte Grundfläche der Gebäude darf gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO durch die Grundflächen 
der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen um bis zu 50% überschritten werden. Für 
das SO bedeutet dies, dass die festgesetzte zulässige Grundfläche durch Stellplätze mit ihren 
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Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu einer rechnerischen Gesamt-GRZ von 
0,3 überschritten werden darf. 
 
Zulässige Anzahl der Geschosse 
Als zulässige maximale Anzahl der Geschosse wird für die Schutzhütte ein Geschoss festgesetzt.  
 
Zulässige Wand- und Firsthöhen 
Die maximal zulässige traufseitige Wandhöhe von 4m bestimmt sich aus dem Höhenunterschied 
zwischen der bestehenden Geländekante und dem Schnittpunkt zwischen Außenwand und Oberkante 
Dachaußenhaut, die Firsthöhe wird auf maximal 6m begrenzt. Mit diesen maximalen Höhen wird die 
optische Wirkung der Schutzgebäude begrenzt und fügt sich gut in die Ausgangssituation vor der 
Waldkulisse ein. 

5.4 Bauweise, Abstandsflächen, Überbaubare Grundstücksflächen 

Bauweise: 
Eine Bauweise wird für das Schutzgebäude (voraussichtlich in Holzbauweise) nicht festgesetzt. 
 
Abstandsflächen 
Im Bebauungsplan werden keine Abstandsflächen gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO explizit 
festgelegt. Die Abstandsflächen ergeben sich aus den im Bebauungsplan festgelegten Baugrenzen 
und Wand- und Firsthöhen. Demnach werden die Abstandsflächen gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO 
zu den Außengrenzen nach Osten, Süden und Westen eingehalten, nur nach Norden hin kann ggf. 
eine geringfügige Überschreitung erfolgen. Da diese geringfügige Überschreitung jedoch auf dem 
nördlich anschließenden Flurweg liegt, wird die Auswirkungen als sehr gering und akzeptabel 
eingestuft. 
 
Überbaubare Grundstücksflächen: 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird ausschließlich durch eine Baugrenze in der Osthälfte 
festgelegt. Das Baufenster auf dem Grundstück ist mit einer max. GR von 100 m² ausgewiesen. 
Dadurch besteht für die endgültige Platzierung und Größe des geplanten Schutzgebäudes 
ausreichende Planungsflexibilität, um das angestrebte Raumprogramm gut und funktional realisieren 
zu können, evtl. zukünftige baulich notwendige Erweiterungsoptionen problemlos zu ermöglichen und 
ein hohes Maß an Gestaltungsfreiraum für die Gemeinbedarfsbebauung zu gewährleisten. 
 
Nebenanlagen außerhalb der Baugrenzen  
Hierzu werden im Bebauungsplan keine Festlegungen getroffen. Somit sind Nebenanlagen für die 
Unterbringung von Fahrrädern und Abfallbehälter für die SO-Nutzung nur innerhalb der großzügigen 
Baugrenze zulässig und räumlich auch dort nachzuweisen. 
 
Baubeschränkungszonen / Bauverbotszonen 
Im Süden befindet sich bei Hönighausen an der St 2044 eine Bauverbotszone von 20 m beidseits des 
äußeren Rands der Fahrbahndecke, in der keine baulichen Anlagen errichtet werden dürfen. Diese 
Bauverbotszone reicht innerhalb des Geltungsbereichs lediglich ca. 15 m in die Einmündung, ist 
jedoch für den Waldkindergarten nicht relevant und wird durch die Planung nicht verändert. 
Weitere Baubeschränkungszonen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind nicht 
bekannt. 

5.5 Gebäudegestaltung 

Zur Gebäudegestaltung werden wegen der gewünschten Flexibilität für die Hochbaumaßnahme 
lediglich Blechdächer und Blechfassaden ausgeschlossen, um das Landschaftsbild nicht zu 
beeinträchtigen. Da es sich bei dem geplanten Schutzbau um ein untergeordnetes Bauwerk mit 
niedriger max. Wand- und Firsthöhe und mit Baurecht auf Zeit handelt und die Gemeinde beabsichtigt, 
dafür ein geeignetes Fabrikat eines Herstellers in Holzbauweise zu verwenden, werden keine weiteren 
Festsetzungen (z. B. Dach- und Fassadengestaltung, Materialwahl) getroffen.  
Hinsichtlich der Gründung und Fundamentierung ist zu beachten, dass laut dem Baugrundgutachten 
wegen der Bodenverhältnisse entweder Streifenfundamente oder Brunnengründungen (Schachtringe 
als verloren Schalung) erforderlich sind, um Setzungen für das Bauwerk zu vermeiden. 
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5.6 Erschließung und Verkehr 

5.6.1 Verkehrserschließung 
Ziel ist eine sparsame und wirtschaftliche Erschließung und die Sicherung der funktionalen Belange. 
Zur Erschließung und Anfahrt des SO werden die bestehenden Wege in Einbahnrichtung befahren, 
damit die Wege nicht aufgeweitet werden müssen und Begegnungsverkehr ausgeschlossen werden 
kann. Die Wege sind ausreichend befestigt, so dass diese auch bei Schlechtwetter und im Winter 
befahrbar sind. Der Waldkindergarten ist sowohl mit Fahrzeugen als auch mit dem Fahrrad gut 
erreichbar. 
Die freizuhaltenden und bisher bereits geltenden Sichtfelder nach RaSt 01 und die zusätzlichen 
diesbezüglichen Anforderungen des STBA Ingolstadt an diese Sichtfelder (Festsetzung D.5.2) an der 
Anbindung an die St 2044 sind im Plan nachrichtlich dargestellt. Diese werden durch die Planung 
nicht verändert.  

5.6.2 Ruhender Verkehr 
Am östlichen Rand der SO-Fläche werden max. 8 Senkrecht-Stellplätze festgelegt. 
Da die Gemeinde Brunnen keine eigene Stellplatz-Satzung hat, kann man sich an den Empfehlungen 
der Garagenstellplatzverordnung (GaStellV) orientieren. Diese fordert bei Tageseinrichtungen für 
Kinder 1 Stellplatz/ 30 Kinder, mindestens jedoch 2 Stellplätze/ Einrichtung. 
Die im Bebauungsplan dargestellte Kapazität ist damit vollkommen ausreichend, um den 
Stellplatzbedarf sowohl für das Betreuungspersonal als auch für die Eltern aufzunehmen. Ebenso 
kann mit dieser Kapazität ungeordnetes Längsparken auf dem bestehenden Weg verhindert werden. 
 
Zur Minimierung des Eingriffs und der Versiegelung wird festgelegt, dass der Ausbau dieser Stellplätze 
versickerungsfähig und zu begrünen sind (z.B. Schotterrasen, wassergebundene Wegedecke, 
Rasenwaben). 
 
Fahrrad-Stellplätze:  
Hierzu kann man sich an bereits bewährten und vergleichbaren Verordnungen und Richtzahlen 
orientieren (z.B. FabS - Fahrradabstellplatzsatzung der Stadt München) um ausreichend Stellplätze 
auszuweisen. Für Tageseinrichtungen für Kinder werden hierfür gemäß FabS 2 FR-Stp/ Gruppe - oder 
alternativ gemäß den Richtzahlen zur BayBO 0,1 FR-Stp/ Kindergartenplatz (bei 20 Kindern somit 2 
FR-Stp) – empfohlen. Somit ist davon auszugehen, dass eine Kapazität von bis zu 5 FR-Stellplätzen 
für das Sondergebiet mehr als ausreichend wäre und diese sich leicht im Baufeld integrieren lassen. 

5.7 Versorgung 

Bestehende oberirdische Versorgungsleitungen sind innerhalb des Geltungsbereichs nicht vorhanden. 

5.7.1 Trink- und Brauchwasserversorgung 
Der Waldkindergarten befindet sich mitten in der freien Landschaft und verfügt weder über Strom noch 
Wasser. Ein Wasseranschluss ist nicht geplant, deshalb ist eine Zapfstelle vor Ort nicht möglich. 

Das pädagogische Konzept sieht deshalb die Mithilfe der Eltern vor. Dies fängt beim täglichen 
Kanisterdienst an. Die Eltern wechseln sich hierbei ab und bringen frisches Wasser zum 
Händewaschen mit. Vom Staatlichen Gesundheitsamt wird angemerkt, dass das Trinkwasser in 
geeigneten Behältnissen (zugelassen für Lebensmittel) zu transportieren ist. Aus hygienischer Sicht 
sollten hier zwei Behältnisse zur Verfügung stehen und diese im täglichen Wechsel benutzt werden. 
Die Kanister sind nach dem täglichen Gebrauch zu reinigen und vollständig zu trocknen ehe neues 
Trinkwasser eingefüllt wird. Vor jeder Befüllung wird empfohlen den Behälter mit heißem Wasser 
(Beseitigung von evtl. Staubpartikeln) zu spülen. Die Behältnisse sind bei Nichtnutzung licht- und 
staubgeschützt zu lagern, dies gilt insbesondere an den Wochenenden oder in den Ferien. 
Die diesbezügliche fachgerechte Umsetzung ist zwischen Gemeinde und Eltern zu regeln. 
Eine dauerhafte Zapfstelle ist im Nutzungskonzept für den Waldkindergarten bisher nicht vorgesehen.  
Da keine Wasserleitung zum Sondergebiet verläuft, kann auch keine Zapfstelle im Geltungsbereich 
festgesetzt werden. Da das alte Schulgebäude dem Waldkindergarten als alternativer Schutzraum zur 
Verfügung steht, wären die dortigen Wasserzapfstellen für das Personal zugänglich und zusätzlich 
nutzbar. Dies erachtet die Gemeinde Brunnen als ausreichend.  

5.7.2 Brandschutz, Löschwasserversorgung 
Der Brandschutz wird v.a. durch die örtliche Feuerwehr Brunnen sichergestellt. Die Wehr ist 
entsprechend gut ausgestattet und kann diese Aufgaben, inkl. der mobilen Löschwasserbereitstellung, 
in vollem Umfang wahrnehmen. 
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Der nördlich angrenzende Flurweg und die südlich anschließende Grünlandnutzung können im 
Bedarfsfall zur Anfahrt oder Rettung genutzt werden, der bestehende Weg kann als Aufstellfläche 
fungieren. Nähere Abklärung dazu sind in der nachrangigen Genehmigungsplanung zu führen. 

5.7.3 Elektrische Energieversorgung 
Ein elektrischer Anschluss ist nicht vorhanden oder geplant. 

5.7.4 Gasversorgung 
Ein Gasanschluss ist nicht vorhanden oder geplant. 

5.7.5 Telekommunikation- und Fernsehkabel 
Ein eigener Telekommunikationsanschluss ist nicht vorhanden oder geplant. Die Empfangsqualität für 
Mobilfunknetze vor Ort ist gut, so dass Telefonate oder Notrufe per Mobiltelefonen möglich sind. 

5.8 Entsorgung 

5.8.1 Abfallbeseitigung 
Das pädagogische Konzept zielt auf die Vermeidung von Abfall ab, jedes Kind nimmt evtl. selbst 
produzierten Abfall (Brotzeit etc.) wieder mit nach Hause. Die Abfallentsorgung kann mit Säcken über 
das Personal bzw. jedes einzelne Kind oder dessen Eltern erfolgen. Aufgrund von § 15 Abs. 2 Satz 3 
der Abfallwirtschaftssatzung kann jedoch auf ein Restmüllabfallgefäß nicht verzichtet werden. 
Demnach ist der Waldkindergarten verpflichtet, ein Restmüllgefäß anzumelden.  
Dieses wird am Tag der Leerung an der nächsten anfahrbaren Verkehrsstraße (St 2044) bereitgestellt 
(Vgl. Planzeichnung C.2.6). 

5.9 Wasserwirtschaft 

5.9.1 Schutzgebiete 
Der Planbereich liegt nicht im Einzugsgebiet eines Wasserschutzgebietes. 

5.9.2 Oberflächengewässer 
Im Geltungsbereich kommen keine Oberflächengewässer vor. 
 

5.9.3 Schmutzwasser- und Niederschlagswasser 
Lt. BauGB ist eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung einschließlich Oberflächenwasser durch 
die Gemeinde sicherzustellen. 
Die Toilette für Betreuende und Kinder ist als Trocken-WC, mit fachgerechter Leerung und 
Entsorgung, geplant. Die fachgerechte Leerung und Entsorgung wird in einem eigenen 
Nutzungskonzept durch die Gemeinde geregelt. 
Da auch keine Wasseranschluss geplant ist, ist keine eigene Abwasserleitung für den 
Waldkindergarten erforderlich und vorgesehen. 

Oberflächenwasser 
Das unverschmutzte Niederschlagswasser wird vor Ort breitflächig versickert und dem Grundwasser 
schadlos zugeführt. Weitere Aussagen zur Versickerung siehe auch Kapitel 3.4. 
 

5.9.4 Schicht – und Grundwasser 
Soweit erforderlich sind Schutzvorkehrungen gegen Hang-, Schicht- und Grundwasser durch den 
Grundstückseigentümer/Nutzer  eigenverantwortlich zu treffen. Wegen der nahezu ebenen Topografie 
und der minimalen, nur gering tiefen Gründungsanforderungen sind evtl. diesbezüglich 
Schutzmaßnahmen jedoch eher nicht notwendig. 

5.10 Immissionen- und Emissionen 

Nach § 1 BauGB sind insbesondere die Belange des Umweltschutzes bzw. die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse angemessen zu berücksichtigen. 
 
Immissionsschutz (Einwirkungen von außen auf das Plangebiet): 
Schallimmissionsschutz 
Das geplante Sondergebiet liegt nicht im direkten Einwirkungsbereich von lärmverursachenden 
Anlagen. Eine unzulässige Einwirkung von potenziellen Lärmquellen (Verkehrslärm, Gewerbelärm, 
Sportstättenlärm etc.) ist nicht zu erwarten. 
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Luftreinhaltung, Geruch-/Staubschutz: 
Unzulässige Geruchsimmissionen sind nicht zu erwarten. Es liegen u.a. keine Biogasanlagen, keine 
Hofstellen mit Tierhaltung oder geruchsbelastende Gewerbebetriebe im relevanten Bereich.  
Erhebliche Luftverunreinigungen, Beeinträchtigungen durch Erschütterungen, Wärme und Strahlung 
sind nicht zu erwarten. Die Immissionen aus der umgebenden Landwirtschaft und dessen Verkehr 
sind als zumutbar und tolerierbar einzustufen. 
Auf die von der Staatstraße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Eventuelle erforderliche 
Lärmschutzmaßnahmen werden nicht vom Baulastträger der Bundes- bzw. Staatsstraße 
übernommen. (Verkehrslärmschutzverordnung -16. BImSchV). 
 
Emissionsschutz (Auswirkungen der Sondernutzung auf das nähere Umfeld): 
Wegen der Platzierung am Waldrand und den weit entfernten möglichen Immissionsorten in der 
Umgebung sind keine diesbezüglichen Auswirkungen zu erwarten. 
Zudem ist anzumerken, dass Kindergartenbetrieb und dessen Geräusche laut § 22 Absatz 1a 
BImSchG „keine schädliche Umweltauswirkungen“ darstellen. Kinderlärm stellt immissionsschutz-
rechtlich gesehen keine Störung dar und ist als sozialadäquat einzustufen. Zudem wird die Schutz-
hütte weitgehend nur bei schlechtem Wetter genutzt. Abends, nachts und an Wochenenden und 
Feiertagen sowie Haupturlaubs- und Ferienzeit findet kein Betrieb statt. 

Diese Einschätzungen wurden auch beim Scopingtermin von den Fachbehörden bestätigt. 
Wegen der Lage des Waldkindergartens in der Agrarlandschaft, seiner geplanten Nutzung und der 
sehr weiten Entfernung zu benachbarten möglichen Emittenten oder Immissionsorten ist keine 
Betroffenheit zu befürchten und eine prinzipielle Verträglichkeit der Planung hinsichtlich der 
Immissionsaspekte anzunehmen.  
Für den Bebauungsplan wurde deshalb kein Schallgutachten erforderlich. 

5.11 Erneuerbare Energien / Klimaschutz 

Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die 
dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen, Rechnung getragen werden. 
Bei der Erstellung des Gebäudekonzepts sind Maßnahmen zur 
• Berücksichtigung energierelevante Faktoren (Ausrichtung des Baukörpers, kompakte Bauweise, 

Dachform), 
• Energieeinsparung (Minimierung des Bedarfs an Wärme, Kälte, Strom für raumlufttechnische 

Anlagen und Beleuchtung) 
• Energieeffizienz  
• Erneuerbare Energien (z.B. Elemente aktiver Sonnenenergienutzung) 

einzuplanen und nachzuweisen. 

Es wird auf das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in der gültigen Fassung hingewiesen. Entsprechend 
müssen bei Neubauten Erneuerbare Energien für die Wärmeversorgung im gesetzlich geforderten 
Umfang genutzt werden. 
 
Für die geplante Schutzhütte mit niedrigem, einfachen Ausbaustandard und geringen technischen 
Anforderungen als temporär genutzter Schutzraum mit geringem Energiebedarf und geringem „CO2-
Fußabdruck“ sind die klimatischen Auswirkungen und die Energieanforderungen prinzipiell wohl eher 
niedrig anzusetzen. 

5.12 Grünordnung 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind auch die Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu berücksichtigen.  
Im integrierten Grünordnungsplan sind detaillierte grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1, Nr. 25 
BauGB) bezüglich Art und Lage bzw. Umfang der Begrünung verbindlich festgelegt. 
Öffentliche Grünflächen: 
Der größte Flächenanteil der SO-Nutzung wird als frei nutzbare Wiesenfläche für den 
Waldkindergarten festgelegt. Dabei soll die Bodenstruktur und das Gelände so wenig wie möglich 
verändert werden, damit eine große multifunktionale Freifläche als Spiel- und Aktionsfläche nutzbar 
wird und um evtl. Eingriffe hinsichtlich des Bodendenkmalschutzes zu minimieren. Zulässige 
Nutzungen sind dabei Spielangebote und deren Zuwegungen, falls benötigt. 
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Einfriedungen in Form von Zäunen oder Mauern werden als unüblich und dem pädagogischen Ansatz 
widersprechend eingestuft, somit nicht befürwortet und sind deshalb nicht zulässig. 
 
Nur wenige, mit der UNB während des Scoping abgestimmte, Grünordnungsmaßnahmen sollen die 
Fläche gliedern und hinsichtlich Naturerlebnis und Schattenangebot aufwerten. 
Am Nordrand wird eine Obstbaumreihe festgesetzt, dabei sollen standortgerechte und bewährte alte 
Sorten gepflanzt werden. Da nur 5 Obstbäume festgesetzt sind, ist es auf Empfehlung der 
Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege sinnvoll, nur Apfelsorten zu verwenden. Eine 
Mischung mit Birnen und Zwetschgen wäre eher für größere Streuobstweisen fachlich sinnvoll. 
Die dafür möglichen Apfelbaumsorten ergeben sich aus der Empfehlungsliste des Landkreises, die im 
Anhang zur Begründung dokumentiert ist. Diese (und auch die Listen für andere Streuobstsorten) sind 
unter www.neuburg-schrobenhausen.de/gartengestaltung abrufbar. Weitere Baumpflanzungen auf 
dem Gelände, z.B. am Südrand des Geltungsbereichs sind bewusst nicht geplant, da diese nach der 
Auflassung der Sondernutzung (Baurecht auf Zeit) die dann wieder geltende landwirtschaftliche 
Nutzung der Fläche erheblich einschränken würden. 
 
Laut Anforderung der UNB ist beim Betrieb ein Konzept für den Umgang mit Totholzbäumen in der 
Waldfläche notwendig, um unnötige Eingriffe oder Rodungen zu vermeiden. Um einerseits die Sicher-
heit der Kinder zu gewährleisten und anderseits einen sensiblen Umgang mit - für den Naturschutz 
bedeutsamen – Totholzbäumen sicherzustellen, sollte durch den Bauhof und den Förster die Bäume 
regelmäßig auf Standortsicherheit begutachtet und Maßnahmen zur Waldpflege getroffen werden. 

5.13 Umweltprüfung und naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Nach dem § 2 Abs. 4 i. V. m. § 2a BauGB ist obligatorisch eine Umweltprüfung durchzuführen und in 
einem Umweltbericht zu beschreiben. Der Umweltbericht wird als Teil der Begründung separat 
beigefügt. Er enthält u.a. detaillierte Aussagen zu den übergeordneten Planungsvorgaben, der 
Bestandssituation und deren Analyse, eine Bewertung von Planungsalternativen sowie die Darstellung 
und Abwägung der voraussichtlichen und relevanten Umweltauswirkungen. Weiterhin sind auch die 
ausführliche Beschreibung und Bewertung der natürlichen Grundlagen und der einzelnen Schutzgüter 
im Umweltbericht dokumentiert. Deshalb wird hier in der Begründung auf eine Wiederholung dieser 
Erläuterungen verzichtet.  
 
Die Eingriffsermittlung und der notwendige Nachweis von Ausgleichsflächen ist im Umweltbericht in 
Kapitel 5.2 dokumentiert. 

5.14 Relevanzprüfung zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 

Detailliertere Aussagen zum Artenschutz werden in der Regel im Umweltbericht zum Bebauungsplan 
getroffen. Gemäß der Abstimmung im zweiten Scopingtermin sind jedoch für den gewählten Standort 
nach Einschätzung der UNB des LRA Neuburg-Schrobenhausen die bau- und betriebsbedingten 
Auswirkungen so gering, dass keine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) erforderlich ist. 

5.15 Landwirtschaft und Wald 

Landwirtschaft 
Die von der Planung betroffenen Flächen wurden bisher landwirtschaftlich als Grünland genutzt. 
Laut UmweltAtlas Boden, Karte „Natürliche Ertragsfähigkeit“, handelt es sich bei der betroffenen 
Fläche um ein Grundstück mit mittlerer natürlicher Ertragsfähigkeit.  
Durch das Baurecht auf Zeit, die Limitierung der Flächeneingriffe im Bebauungsplan, die weitgehende 
Nutzung als Wiesenfläche und die weitgehende Belassung der Geländetopografie werden die 
anstehenden Böden nicht grundlegend in ihrer Ausprägung und Bodengüte qualitativ verändert und 
stehen nach Nutzungsauflassung der Agrarnutzung wieder zur Verfügung. 

Wald 
Der im Norden und Westen angrenzende Wald ist in der Waldfunktionskartierung als „Schutzwald für 
Lebensraum, Landschaftsbild, Genressourcen und historisch wertvoller Waldbestand“ klassifiziert. Der 
Wald wird durch die Planung nicht direkt beeinträchtigt. Die temporäre Betretung des Walds durch die 
Kinder und die Betreuenden stellt keine Beeinträchtigung dar.  
 
Aus der Sicht der UNB sollte dabei Folgendes im Betrieb beachtet werden: 

http://www.neuburg-schrobenhausen.de/gartengestaltung
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Um einerseits die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten und anderseits einen sensiblen Umgang mit 
- für den Naturschutz bedeutsamen – Totholzbäumen sicherzustellen, sollte durch den Bauhof der 
Gemeinde und den Förster die Waldbäume regelmäßig auf Standortsicherheit begutachtet und 
Maßnahmen zur Waldpflege getroffen werden. 
Die Nutzung der Waldflächen durch den Waldkindergarten geht über das freie Betretungsrecht nach 
Art 27 BayNatschG hinaus. Insofern bedarf es der Zustimmung des Grundeigentümers. Soweit das 
auf Gemeindegrund passiert, ist dies geregelt. Dem Gemeindewald sind aber auch kleine 
Privatwaldparzellen angegliedert. Die Gemeinde Brunnen wird Maßnahmen zur optisch eindeutigen 
Abgrenzung von den privaten Waldbereichen treffen, um ein Betreten durch die Kinder zu verhindern, 
falls die anliegenden Waldbesitzer entsprechende Einverständniserklärungen verweigern würden. 

5.16 Geländemodellierungen 

Aufgrund der vorhandenen, ebenen Topographie sind keine Geländemodellierungen erforderlich und 
gewünscht. 

6 KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

Kartengrundlage für den Bebauungsplan ist die digitale Flurkarte von Oktober 2022 der Gemeinde 
Brunnen, im UTM- Format. 
Die Biotope, Ökokontoflächen, Wiesenbrüterkulisse wurden aus dem BayernAtlas des Bayerischen 
Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat sowie aus FIS-natur (FIN-web), Bayerisches 
Landesamt für Umwelt, Stand März 2023, nachrichtlich übernommen.  

7 STÄDTEBAULICHE DATEN, FLÄCHENBILANZ 

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die einzelnen Flächenkategorien: (Flächenermittlung 
mittels CAD aus dem Lageplan M=1:1000, Flächen gerundet, ca. Werte) 
 

Flächenkategorie Flächengröße Anteil 

Sondergebietsnutzung Waldkindergarten (Planung) 

- davon Baufeld 
- davon Stellplätze, Erschließung (ungebunden) 

- davon Spiel-/Wiesenfläche 

  1.500 m² 

     100 m² 

     180 m² 

  1.220 m² 

14,40 % 

  0,95 % 

  1,75 % 

11,70 % 

Öffentliche Erschließungsflächen, Flurwege inkl. 
Randstreifen (Bestand) 

  8.915 m² 85,60 % 

Gesamtumgriff Bebauungsplan 10.415 m² 100,00% 

 
Landshut, den 05.04.2023, geändert 05.07.2023, redaktionell geändert 11.10.2023. 
 
gezeichnet: 
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 UMWELTBERICHT 

1. Beschreibung der Planung 

1.1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplans (Kurzdarstellung) 

Im Einzelnen werden im Bebauungsplan mit Grünordnungsplan die folgenden Punkte geregelt und 
festgelegt: 

• Ausweisung als Sondergebiet mit Zweckbestimmung Waldkindergarten 

• Festlegungen zum Maß der baulichen Nutzung durch Darstellung der Baugrenzen, 
Festsetzung zur GRZ und der Wand- und Firsthöhen 

• Darstellung und Festsetzung der Verkehrsflächen und Stellplätze 

• Festsetzungen zur geplanten Begrünung des Planungsgebiets.  

• Festsetzung von externen Ausgleichsflächen 
 

Durch die oben beschriebenen Festsetzungen werden nachstehende Ziele verfolgt: 

• Schaffung der baurechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Schutzraums für die 
Waldkindergartengruppe(n) und deren Frei- und Aktionsfläche, 

• städtebaulich und landschaftlich verträgliche Situierung und Integration der geplanten Nutzung 
in die bestehende Ausgangssituation, 

• Sicherung der funktionalen Belange wie Erschließung, Ver- und Entsorgung, Verkehrssicher-
heit.  

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten Ziele 
und ihrer Berücksichtigung  

Regionalplan und Flächennutzungsplanung 
Als Maßgabe aus dem Regionalplan ist das landschaftliche Vorbehaltsgebiet Nr. 08 „Donaumoos mit 
Paarniederung“ zu beachten. Weitere einschränkende Aussagen aus der Regionalplanung, z.B. 
Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete für Bodenschätze, liegen für den ausgewählten Raum nicht vor.  
Der Flächennutzungsplan weist den Geltungsbereich als landwirtschaftliche Nutzfläche, mit nördlich 
angrenzender Waldläche, aus. Weitere Aussagen oder Zielformulierungen für das Planungsgebiet 
finden sich im Flächennutzungsplan nicht. Aus dem o.g. Ziel besteht somit ein Anpassungsbedarf für 
den Flächennutzungsplan per Deckblatt. 

Sonstige Vorgaben und Fachgesetze 
Für das Planungsvorhaben haben die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen wie das Baugesetzbuch 
und das Naturschutzgesetz Bedeutung. Weiterhin sind aufgrund der Ausgangssituation und der 
vorgesehenen Nutzung die Bodenschutz-, die Abfall- und Wassergesetzgebung, das 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) für die Planung von Relevanz. 

1.3 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten innerhalb des Planungsgebiets 

Eine Standortprüfung / Prüfung von Alternativstandorten innerhalb des Gemeindegebietes erfolgt im 
Rahmen der Begründung und im Umweltbericht zur 17. Änderung des Flächennutzungsplans im Pa-
rallelverfahren. 
In den Scopingterminen und der Bewertung aller Nutzungsfaktoren, der Planungsvorgaben, der Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter, der Eingriffsbewertung und der Erschließungs- und Sicherheitsaspekte 
wurde die offene Teilfläche der Fl.-Nr. 1196 in Summe als bester Standort für den Waldkindergarten 
eingestuft, so dass diese Fläche die Basis für den Bebauungsplan bildet. 

Die spezifische Nutzung als Waldkindergarten, die Berücksichtigung des pädagogischen Konzepts, 
die Erschließung und Anfahrt über bestehende Wege am Ostrand, der niedrigschwellige Ausbau be-
züglich Flächengröße und limitierter Größe für die Schutzhütte und der bewusst möglichst behutsame 
Umgang mit der Ausgangssituation schränken die Gestaltungsalternativen ein. 
Es wurden Konzeptvarianten hinsichtlich dieser Faktoren und der Grünordnung untersucht. 

Bei der favorisierten Konzeption wurden die Nutzungen mit der höchsten Einwirkung (Baufeld Schutz-
hütte, Stellplätze) flächenmäßig auf das notwendige Maß begrenzt und nach Osten, nahe an die be-
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stehende Fahrerschließung, orientiert, damit eine große zusammenhängende Freifläche multifunktio-
nal nutzbar wird, diese als Wiese nicht wesentlich verändert wird und der Eingriff somit weitestgehend 
minimiert wird. Das Baufeld liegt ca. 40m vom Waldrand im Westen und ca. 7m vom Waldrand im Nor-
den entfernt. Eine Baumreihe aus Obstbäumen erhöht das Naturerlebnis, gliedert die Fläche am Rand 
und bietet Schattenangebote. 

Diese Konzeptvariante wurde in Summe aller Eigenschaften als die Beste bewertet und bildet die Ba-
sis für den Bebauungsplan. 

2 Beschreibung, wie die Umweltprüfung vorgenommen wurde 

2.1 Räumliche und inhaltliche Abgrenzung 

Für den Umweltbericht ergeben sich folgende Abgrenzungen:  

Räumlich 

• Geltungsbereich des Bebauungsplans 

• Randbereiche soweit sie die zu untersuchenden Schutzgüter betreffen, hier v.a. Landschaft, 
Landschaftsbild und Kultur- und sonstige Schutzgüter 

Inhaltlich 
Für die inhaltliche Abgrenzung des Umweltberichts ergeben sich die folgenden wesentlichen Betrach-
tungs- und Untersuchungsschwerpunkte:  

• Schutzgut Arten und Lebensräume  

• Schutzgut Boden 

• Schutzgut Kultur- und sonstige Schutzgüter (Bodendenkmal) 

2.2 Angewandte Untersuchungsmethoden 

Neben der örtlichen Bestandsaufnahme und der Bewertung des Planungsgebietes wurden die Unter-
lagen und Quellen der Referenzliste (vgl. Kapitel 8) für den Umweltbericht zugrunde gelegt und zu-
sammengefasst. 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei Stufen 
unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. Bei der Bewertung der Erheblichkeit ist, 
insbesondere bei den Schutzgütern Boden, Wasser, Tiere und Pflanzen, die Ausgleichbarkeit von 
Auswirkungen ein wichtiger Indikator. Die Erheblichkeit nicht ausgleichbarer Auswirkungen wird 
grundsätzlich hoch eingestuft. Darüber hinaus wurden im Hinblick auf die Bewertung der Schutzgüter 
Klima/Luft und Mensch die einschlägigen Regelwerke herangezogen. 

Die Beurteilung der Eingriffsregelung und die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs erfolgt anhand des 
„alten“ Bayerischen Leitfadens, Stand 2003. Für die Bearbeitung wurden keine ergänzenden 
Gutachten vergeben. Als Grundlage für die verbal argumentative Darstellung und der dreistufigen 
Bewertung sowie als Datenquelle wurden der Landschaftsplan sowie Angaben der Fachbehörden 
verwendet.  

2.3 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen 

Die vorhandenen Daten und Untersuchungen wurden für die Aufgabenstellung analysiert und 
bewertet. Kenntnislücken aufgrund derzeit fehlender Unterlagen, Erhebungsdaten und 
Untersuchungen bestehen jedoch insbesondere zu: 

• evtl. bestehenden Kampfmittelverdachtsflächen und Altlastenverdachtsflächen, 

• spezifischen, aktuellen Aussagen oder Kartierungen zu Flora und Fauna im Gebiet, 

• aktuellen Messungen des Grundwasserstandes. 
 

Zu diesen Themen kann der Umweltbericht deshalb lediglich allgemein gültige Annahmen oder 
Auswirkungsvermutungen stellen.  
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3 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes (Basisszenario),  
Prognose über die Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung sowie Übersicht über 
die voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung  

3.1 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

3.1.1 Beschreibung (Basisszenario) 
Erholungsnutzung 
Die angrenzenden öffentlichen Flurwege eignen sich für die Naherholung und Freizeitnutzung (Spa-
ziergänge, Joggen, etc.). Durch die angrenzenden Waldflächen führen keine ausgebauten Wege oder 
Trampelpfade. 
 
Emissionen 
Im Rahmen der Bestandserhebungen ließen sich keine relevanten Emissionen aus der derzeitigen 
Waldnutzung und landwirtschaftlicher Nutzung erkennen. Derzeit geht vom Planungsgebiet keine 
Lärmbelästigung aus, abgesehen von zeitweisen erforderlichen Bewirtschaftungsmaßnahmen mit Ma-
schinen.  
 
Immissionen 
Lärm-, Geruchs-, Ruß und Staub-, Schadstoffimmissionen aufgrund von Verkehrswegen, Gewerbebe-
trieben, Landwirtschaftlicher Anwesen mit Viehwirtschaft (offene Güllegruben, Futtersiloanlagen), Bio-
gasanlagen etc. sind nicht zu erwarten, da sich in relevanter Nähe keine entsprechenden Anlagen be-
finden.  
Das Planungsgebiet ist im Süden und Osten von Flächen mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung 
umgeben. Zeitweise auftretende Lärm-, Geruchs- und Staubemissionen, z.T. auch nachts und an 
Sonn- und Feiertagen im Zuge der ortsüblichen Landbewirtschaftung können daher nicht ausge-
schlossen werden und sind zu tolerieren. 
 
Prüfung von „Störfallbetrieben“ in der Nachbarschaft  
Im Umkreis zum Plangebiet ist kein Betriebsbereich gemäß § 3 Nr. 5 a BImSchG vorhanden.  
Insofern sind gemäß § 50 BImSchG hervorgerufene Auswirkungen aufgrund von schweren Unfällen 
im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 2012/18/EU in Betriebsbereichen auf benachbarte 
Schutzobjekte gemäß § 3 Abs. 5d BImSchG nicht zu erwarten. Bauliche oder technische Maßnahmen 
zur Vermeidung oder Minderung der Folgen von Störfällen müssen nicht getroffen werden.  
 
Das Planungsgebiet hat eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Mensch. 

3.1.2 Auswirkungen 

Allgemein entsteht ein Verlust an landwirtschaftlicher Produktionsfläche. 

Baubedingte Wirkungsprognose 

Erholungsnutzung 
Die Erholungsnutzung wird nicht beeinträchtigt, die Benutzung der Wege für die Naherholung 
(Spaziergänge, Joggen, etc.) wird nicht eingeschränkt.  

Immissionen/ Emissionen 
Während der Bauphase ist mit zeitlich begrenztem zusätzlichen Verkehrsaufkommen durch Baufahr-
zeuge für die überschaubaren Baumaßnahmen zu rechnen. Der Einsatz von Baumaschinen und der 
Baustellenverkehr kann eine kurzfristige Störung durch Maschinenlärm, Abgase und Staubbelastung 
erzeugen. Abbruchsarbeiten sind nicht erforderlich.  
 
Anlage- und betriebsbedingte Wirkungsprognose 
 
Erholungsnutzung 
Es werden keine öffentlich zugänglichen Wege verändert, die Benutzung bleibt uneingeschränkt. Der 
Hol- und Bringverkehr durch die Eltern ist zeitlich eng begrenzt und tolerierbar. Es ist keine wesentli-
che Beeinträchtigung der Erholungsnutzung durch die Planung zu erwarten.  
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Immissionen/ Emissionen (Schallschutz und Luftreinhaltung) 
Die Umsetzung des geplanten Baurechts führt zu keinen wesentlichen, zusätzlichen Emissionen 
durch Erschließung, Staub- und Lärmbelastung etc.  

Durch die erforderliche Andienung und die zeitlich eng begrenzte Verkehrserschließung für den Hol- 
und Bringverkehr der Eltern entstehen nur sehr geringe zusätzliche Staub- und Lärmemissionen.  
Wegen der Platzierung am Waldrand und den weit entfernten möglichen Immissionsorten in der 
Umgebung sind keine diesbezüglichen Auswirkungen zu erwarten. Zudem ist anzumerken, dass der 
Kindergartenbetrieb und dessen Geräusche laut § 22 Absatz 1a BImSchG „keine schädliche 
Umweltauswirkungen“ darstellen. Kinderlärm stellt immissionsschutzrechtlich gesehen keine Störung 
dar und ist als sozialadäquat einzustufen. Zudem wird die Schutzhütte weitgehend nur bei schlechtem 
Wetter genutzt. Abends, nachts und an Wochenenden und Feiertagen sowie Haupturlaubs- und 
Ferienzeit findet kein Betrieb statt. 
 
Wegen der Lage des Waldkindergartens in der Agrarlandschaft, seiner geplanten Nutzung und der 
sehr weiten Entfernung zu benachbarten möglichen Emittenten oder Immissionsorten ist keine 
Betroffenheit zu befürchten und eine prinzipielle Verträglichkeit der Planung hinsichtlich der 
Immissionsaspekte anzunehmen.  
Diese Einschätzungen wurden auch beim Scopingtermin von den Fachbehörden bestätigt. 
Für den Bebauungsplan wurde deshalb kein Schallgutachten erforderlich. 
 
Durch die geplante Nutzung und die erforderliche Andienung sind keine oder nur sehr geringe 
Auswirkungen für das Schutzgut Mensch zu prognostizieren. Erhebliche Luftverunreinigungen, 
Schadstoff- oder Geruchsbelastungen, Beeinträchtigungen durch Lärm, Erschütterungen, Wärme und 
Strahlung sind nicht zu erwarten.  
 
Ver- und Entsorgung, Umgang mit Abfällen 
Die Toilette für Betreuende und Kinder ist als Trocken-WC, mit fachgerechter Leerung und Entsor-
gung, geplant. Da auch keine Wasseranschluss geplant ist, ist keine eigene Abwasserleitung für den 
Waldkindergarten erforderlich und vorgesehen. 

Ein Wasseranschluss ist nicht geplant. Das pädagogische Konzept sieht die Mithilfe der Eltern vor. 
Dies fängt beim täglichen Kanisterdienst an. Die Eltern übernehmen den täglichen Kanisterdienst, 
wechseln sich hierbei ab und bringen frisches Wasser zum Händewaschen mit. 

Das pädagogische Konzept zielt auf die Vermeidung von Abfall ab, jedes Kind nimmt evtl. selbst pro-
duzierten Abfall (Brotzeit etc.) wieder mit nach Hause. Die Abfallentsorgung erfolgt mit Säcken über 
das Personal bzw. jedes einzelne Kind oder dessen Eltern. 

Für das Schutzgut Mensch bedeutet die Umsetzung der Planung keine erhebliche Beeinträchtigung. 
Die Forstwirtschaft verliert einen Teil an Produktionsfläche, der an anderer Stelle wieder aufgeforstet 
wird. 
Zusammenfassend sind die Auswirkungen der Planung im Hinblick auf das Schutzgut Mensch insge-
samt als gering zu beurteilen, zumal leistet die geplante Gemeinbedarfseinrichtung einen wichtigen 
und positiven Beitrag für die sozialen Belange der Gemeinde. 

3.1.3 Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 

Es sind kaum Veränderungen für das Schutzgut Mensch und Gesundheit zu erwarten: 

• weiterhin Nutzung als Grünland 

• keine (geringe) Zunahme der Flächenversiegelung zu erwarten 

• kein Materialverbrauch für Gebäude bzw. Notwendigkeit zur Entsorgung oder Abfallbeseiti-
gung entfällt 

3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

3.2.1 Beschreibung (Basisszenario) 

Innerhalb des Geltungsbereichs gibt es keine festgesetzten Schutzgebiete oder kartierten Biotope. Auch 
existieren dafür keine Schutzgebietsvorschläge. In der näheren Umgebung liegen in ca. 150 m Entfer-
nung in Richtung Westen mehrere Biotope: 
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Biotop mit der Nr. 7334-1085, mit Teilflächen 001 - 004 („Feuchtbiotope nördlich Hönighausen, kartiert 
12.08.2011,“)  
Entlang eines Grabens stockt ein Galeriewäldchen aus alten mehrstämmigen Baumweiden, Trauben-Kirschen und Schwarz-
Erlen (TF01). In der Strauchschicht dominiert der Schwarze Holunder, der Unterwuchs besteht unter anderem aus Schilf, Kratz-
beere und Riesen-Schwingel. Nach Westen setzt sich dieses Wäldchen in einem von Schilf und Sumpf-Segge beherrschten 
Bestand fort (TF02). 
In einer Geländesenke, die sich nach Nordosten erstreckt wächst ein Großseggenried (TF04) aus Schnabel-Segge, das randlich 
von feuchten Hochstauden durchsetzt ist (u.a. Echtes Mädesüß, Blut-Weiderich, Hanf-Wasserdost und Kohl-Kratzdistel). 
In Fortsetzung des Großseggenriedes nach Norden erstreckt sich in der Senke noch ein Schilfröhricht (TF03). 
 

Biotop mit der Nr. 7334-1086-001 („Seggen- und binsenreiche Feuchtwiese nördlich Hönighausen, kar-
tiert 11.08.2011,“)  
Die Wiese wird von herdenartig wachsenden Seggen geprägt, v.a. Zweizeilige und Schlank- und Sumpf-Segge sowie Wald-Simse 
und diverse Binsen sind am Bestandsaufbau beteiligt. Dazu kommen weitere Feuchtwiesen-Arten wie Kohl-Kratzdistel, Wasser-
Greiskraut, Wolliges Honiggras und Sumpf-Schwertlilie und Arten der Wirtschaftswiesen (Wiesen-Labkraut, Wiesen-Platterbse, 
Scharfer Hahnenfuß, Glatthafer, Goldhafer u.a.) vor. 
 

Biotop 7334-1091-001 „Magerer Altgrasbestand nördlich Hönighausen“ 
Umgeben von Feuchtbiotopen wächst auf einer kleinen Erhebung ein lückiger Altgrasbestand, der z. T. zur Aufforstung eingezäunt 
wurde. Dieser Bereich wurde nicht aufgenommen. Neben Ruchgras, Glatthafer, Land-Reitgras, Rotem Straußgras besteht der 
Bestand aus Tüpfel-Johanniskraut, Ferkelkraut, Hasen- und Feld-Klee, Echtem und Wiesen-Labkraut, Wiesen-Bocksbart, Zyp-
ressen-Wolfsmilch und Kleinem Sauer-Ampfer.  Beeinträchtigung durch Aufforstung, Eutrophierung, Nährstoffeintrag aus angren-
zender Nutzung, Nutzungsauflassung / Verbrachung, Ruderalisierung, langjährige Brache. Pflege zum Biotoperhalt dringend 
erforderlich; regelmäßige Mahd; Ausmagerung; Erläuterungen: Interessanter Gradient von Feucht- zu Trockenstandort, der er-
haltenswert ist und die Standortvielfalt erhöht 

 
Richtung Nordosten grenzt außerdem in ca. 250 m Entfernung die Wiesenbrüterkulisse Donaumoos bei 
Pobenhausen an, in der auch mehrere Biotope liegen (z.B. Biotop 7334-1084-001 „Feuchtweide im 
Pobenhausener Moor“ mit Seggen- und binsenreichen Nasswiesen, Sümpfe und artenreiches Exten-
sivgrünland). 
Zudem befinden sich mehrere Ökokatasterflächen entlang von Gräben und im Bereich der o.g. Biotope. 
Alle genannten Biotope und Ökokatasterflächen sind räumlich durch die Waldflächen vom Planungsge-
biet getrennt und werden von der Planung nicht beeinträchtigt.  
 
Im ABSP Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist das Planungsgebiet als Teil des Donaumooses ein 
Teilbereich der Bayernweiten Entwicklungsschwerpunkte bzw. Verbundachsen mit Zielvorgaben und 
Maßnahmen für Feuchtgebiete und Gewässer (u.a. Förderung des Weißstorchs). Aufgrund der Bedeu-
tung für den Arten – und Naturschutz wurde die gesamte naturräumliche Untereinheit Donaumoos als 
Schwerpunktgebiet des Naturschutzes im ABSP Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ausgewiesen.  
 
Der im Norden und Westen an die Sondergebietsfläche angrenzende Wald ist in der Waldfunktionskar-
tierung als „Schutzwald für Lebensraum, Landschaftsbild, Genressourcen und historisch wertvoller 
Waldbestand“ klassifiziert. 
 
Im LEK Region Ingolstadt, Potenzialkarte Arten und Lebensräume (Karte 1.4) wird die aktuelle Le-
bensraumfunktion mit gering bewertet.  
 
Reale Vegetation und Nutzung 
Die eigentliche Fläche des geplanten Waldkindergartens wird derzeit als Grünland landwirtschaftlich 
genutzt und weist keinen Gehölzbestand auf.  
Das eigentliche Untersuchungsgebiet stellt in seinem derzeitigen Zustand für die Pflanzen- und Tier-
welt, mit Ausnahme der angrenzenden Waldrandsituation, weitgehend einen strukturarmen, wenig re-
levanten Lebensraum dar und ist durch die langfristige landwirtschaftliche Nutzung (Düngung) vorbe-
lastet. Es ist insgesamt aus floristischer Sicht als sehr strukturarm und von untergeordneter Bedeu-
tung anzusehen. 

3.2.2 Auswirkungen 

Vorbelastung 
Vorbeeinträchtigung durch langjährige intensive Nutzung. 
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Baubedingte Wirkungsprognose 
Die Baumaßnahme führt im Bereich der Baugrenzen und der Stellplätze zum Abräumen der 
Vegetationsdecke, die Flächeninanspruchnahme bedeutet prinzipiell Lebensraumverlust und 
Habitatsverlust. Die Beschränkung der Baustelleinrichtungsfläche auf den vorhandenen Flurweg und 
die künftigen Stellplätze ist eine wichtige baubedingte Minimierungsmaßnahme. 
Rodungsmaßnahmen sind nicht erforderlich. Der Einsatz von Baumaschinen und der 
Baustellenverkehr kann temporär Emissionen durch Maschinenlärm, Staub, Abgase und 
Erschütterungen zur Folge haben, welche die Pflanzen- und Tierwelt beeinträchtigen und stören.  
Baubedingt sind Auswirkungen von insgesamt nur geringer Erheblichkeit zu erwarten. 

Anlage- und betriebsbedingte Wirkungsprognose 
Durch die Flächeninanspruchnahme für das Baufeld und die Stellplätze entsteht prinzipiell ein Verlust 
von Grünlandfläche und damit auch von der begleitenden Saumvegetation.  
Wie aber in Kapitel 3.3.2 ausführlich dargestellt und erläutert, ist die Zunahme der Flächenversiege-
lung durch das Sondergebiet sehr gering. Die Festlegung der überwiegenden Fläche des Sonderge-
biets als Freifläche für den Waldkindergarten als Wiese und die Belassung der Geländestruktur und 
die Nutzung der bestehenden Wege minimieren die Auswirkungen auf der Fläche. 
Die benachbarte Waldfläche ist Teil des Nutzungskonzepts für den Waldkindergarten und wird des-
halb von den Kindern und den Betreuenden regelmäßig betreten, jedoch nicht strukturell verändert. 
Diese Waldfläche ist aber auch bisher schon für Spaziergänger frei zugänglich und nutzbar. Deshalb 
werden die Auswirkungen als mittel-gering eingestuft. 
Laut Anforderung der UNB ist beim Betrieb ein Konzept für den Umgang mit Totholzbäumen in der 
Waldfläche notwendig, um unnötige Eingriffe oder Rodungen zu vermeiden. Um einerseits die Sicher-
heit der Kinder zu gewährleisten und anderseits einen sensiblen Umgang mit - für den Naturschutz 
bedeutsamen – Totholzbäumen sicherzustellen, sollte durch den Bauhof und den Förster die Bäume 
regelmäßig auf Standortsicherheit begutachtet und Maßnahmen zur Waldpflege getroffen werden. 
 
Die festgesetzten Pflanzmaßnahmen mit Obstbäumen führen zu Strukturanreicherung und erhöhen 
das Naturerlebnis und das Schattenangebot für die Kinder. einer verbesserten Ein- und Durchgrü-
nung, die Neuschaffung von weiteren Lebensräumen (z.B. naturnahe Retentionsmulde, interne Aus-
gleichsfläche) führen zu einer Erhöhung der biologischen Vielfalt gegenüber der ursprünglichen Nut-
zung. Da Zäune und Mauern nicht zulässig sind, sind Barrierewirkungen und evtl. Beeinträchtigung 
von möglichen Wanderkorridoren ausgeschlossen. 
Zusammenfassend sind hinsichtlich des Schutzguts Arten- und Lebensräume geringe baubedingte 
Auswirkungen zu erwarten, die  betriebsbedingten Auswirkungen der Planung sind mit einer mittleren-
geringen Erheblichkeit einzustufen. 

3.2.3 Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 

Es sind kaum Veränderungen für das Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt zu erwarten: 

• weiterhin Nutzung als Grünlandfläche 

• keine Überbauung und Flächenversiegelung bzw. Standortverluste  

• Fläche verbleibt weiterhin strukturarm  

• lediglich weitgehend potenzieller Lebensraum für „Allerweltsarten“ und Saum-Wildkräuter. 

3.2.4 Prüfung zum speziellen Artenschutz  

Entsprechend der Rechtsprechung und Richtlinien sind europarechtlich geschützte Arten und streng 
geschützte Arten nach nationalem Recht einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) zu 
unterziehen. Anhand vorhandener Artenerhebungen sind für die Untersuchungsgebiete keine 
Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten bekannt, es finden sich keine Fundpunkte aus der 
FIS–Natur ASK (Artenschutzkartierung). Insbesondere sind keine Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie und von streng geschützten Arten der Bundesartenschutzverordnung bekannt, mit einem 
Vorkommen ist auch nicht zu rechnen. Das Untersuchungsgebiet ist vollkommen frei von Gehölzen 
und Hecken, durch die landwirtschaftliche Nutzung überprägt und sehr strukturarm.  
Gemäß der Abstimmung im zweiten Scopingtermin sind jedoch für den gewählten Standort nach Ein-
schätzung der UNB die bau- und betriebsbedingten Auswirkungen so gering, dass keine spezielle ar-
tenschutzrechtliche Prüfung (saP) erforderlich ist. 
Zusammenfassend lässt sich deshalb die Planung aus Sicht des speziellen Artenschutzrechts als zu-
lässig und tolerierbar einstufen. 
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3.3 Schutzgut Boden und Fläche 

3.3.1 Beschreibung (Basisszenario) 

Topografie 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst ein relativ ebenes Gelände. Es werden Höhen 
zwischen ca. 383,0 m üNN (Nordseite des eigentlichen Waldkindergartens) bis ca. 382,5 m üNN 
(Südseite des Planungsgebietes) erreicht. 
 
Naturräumliche Gliederung und Geologie 
Das Untersuchungsgebiet liegt an der Grenze zwischen Naturraum „Donaumoos“ (063-E) und „Tertiär-
hügelland zwischen Donau und Isar“ (062-A), aufgrund der vorhandenen Geologie /Boden (Quartär) ist 
es dem Donaumoos zuzuordnen.  
Als geologisches Ausgangsmaterial ist gemäß digitaler geologischer Karte von Bayern (1:25.000,  
UmweltAtlas/ Geologie) auf der westlichen Teilfläche künstlich verändertes Gelände - Abtragung 
wechselnd mit Ablagerung – vorzufinden, auf der östlichen Teilfläche ist Hangsand, pleistozän bis ho-
lozän, zu erwarten.  
 
Bodenaufbau: 
Laut BayernAtlas/ Geologie Boden/, Übersichtsbodenkarte 1:25.000, sind im gesamten Planungsge-
biet vorherrschend Niedermoor und gering verbreitet Übergangsmoor aus Torf über Substraten unter-
schiedlicher Herkunft mit weitem Bodenartenspektrum (wechselhaft, Fremdstoffe oder natürliche Bo-
denarten) zu erwarten. 
Gemäß digitaler ingenieurgeologischer Karte von Bayern (1:25.000, UmweltAtlas/ Geologie/Boden) 
werden folgende Baugrundhinweise genannt: z.T. setzungsempfindlich, z.T. mäßig frosthart, z.T. 
schwer verdichtbar, z.T. eingeschränkt befahrbar und es sind oft besondere Gründungsmaßnahmen 
erforderlich.  
 
Als Ergebnis des Geotechnischen Berichts vom Baugrundlabor Aichach GmbH & Co.KG vom 
12.05.2023 lassen sich folgende Schichten festhalten: 
 
Oberboden:  30 bis 50 cm dick, überwiegend aufgefüllter Oberboden 
Obere Sande:  bis in große Tiefen, lokal auch Schluffe eingelagert, organische Beimengungen, 

humos oder sehr stark humos, schwach schluffig oder schluffig, überwiegend sehr  
wasser- und sehr frostempfindlich, stark zusammendrückbar,  
gemäß DIN 18 300 Zuordnung zu Homogenbereich B1 
organische Anteil bis zu 15%, keine Steine 

Untere Sande:  überwiegend als schwach schluffig oder schwach schluffig bis schluffig 
   mittel oder sehr frostempfindlich, sehr wasserempfindlich 
   können insbesondere im Grundwassereinfluss auch aufschwimmen 

 bis in den Tiefenbereich von ca. 4 m meist nur locker, darunter mitteldicht oder dicht  
gelagert 
mäßig bis mittel zusammendrückbar, Zuordnung zu Homogenbereich B2 
organische Anteil bis zu 10%, keine Steine 
 

Versickerungsfähigkeit 
Gemäß dem Arbeitsblatt DWA-A 138 sind für eine Versickerung Böden mit einem Durchlässigkeitsbei-
wert kf im Bereich von 1 x 10-6 bis 1 x 10-3 m/s erforderlich. 
Nach derzeitigen Erkenntnissen der geologischen Voraussetzungen kann davon ausgegangen wer-
den, dass der anstehende Boden lediglich bedingt für eine beabsichtigte Muldenversickerung geeignet 
ist.  
Nach Einschätzung des Baugrundgutachtens ist eine gezielte Sammlung und Versickerung wegen der 
prognostizierten hohen Grundwasserstände kaum oder nur sehr bedingt möglich.  

Erosionsgefährdung 
Aufgrund der relativ ebenen Topografie ist keine Erosionsgefährdung gegeben.  

Altlasten-Verdachtsflächen, Kontaminationen 
Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan sind innerhalb des Geltungsbereichs keine Altlasten darge-
stellt. In der digitalen geologischen Karte von Bayern (M 1:25.000) ist auf dem westlichen Teilbereich 
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ein künstlich verändertes Gelände (Abtragung wechselnd mit Ablagerung) dargestellt, so dass Ver-
dacht auf evtl. bestehende Auffüllungen bestehen könnte. 
Die Ergebnisse der chemischen Untersuchung der Bodenproben im Rahmen des o.g. Bodengutach-
tens werden im Entwurf berücksichtigt und eingearbeitet. 

Kampfmittel 
Da Brunnen im 2. Weltkrieg keinen starken Bombardierungen ausgesetzt war, ist das Vorkommen von 
Kampfmitteln oder Blindgängern sehr unwahrscheinlich. Grundsätzlich kann jedoch nicht ausge-
schlossen werden, dass Ausläufer von Bombardierungen bis in den hier zu bebauenden Bereich ge-
gangen sind und ein Kampfmittelverdacht vorliegt. Vor Beginn der Arbeiten ist deshalb eine Gefahren-
bewertung hinsichtlich eventuell vorhandener Kampfmittel oder Blindgängern durchzuführen. 

In der Gesamtbetrachtung hat das Untersuchungsgebiet eine geringe-mittlere Bedeutung für das 
Schutzgut Boden. 

3.3.2 Auswirkungen 

Flächenverbrauch und Versiegelung 
Für die Ermittlung des Flächenverbrauchs wird die Bestandssituation hinsichtlich der Versiegelung 
dem geplanten Baurecht gegenübergestellt. 

         

Abbildung 1:  Flächenbilanz und Versiegelung Bestand, EGL, 04/2023, unmaßstäblich, 

 



12 
Gemeinde Brunnen, Bebauungsplan „Sondergebiet Waldkindergarten“ 

Umweltbericht zur Endfassung vom 11.10.2023 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
EGL Entwicklung und Gestaltung von Landschaft GmbH, Neustadt 452, 84028 Landshut, T. 0871/92393-0, landshut@egl-plan.de 

 
Abbildung 2:  Flächenbilanz und Versiegelung Planung, EGL, 04/2023, unmaßstäblich 

 
 
 
Für die Bewertung des Flächenbedarfs ergibt sich aus den Abbildungen 1+2 folgender Vergleich: 
 

Bestand:  Planung: 

Unversiegelt/ teilversiegelt:   

Landwirtschaftl. Fläche, Grünland, Wiese:  1.500 m²  1.220 m² 

Schotter, Kiesweg,     2.107 m²  2.317 m² 
wegbegleitende Grünfläche   4.987 m²  4.957 m² 
      8.594 m² (= 82,5 %) 8.494 m² (= 81,6 %) 

Versiegelt:   

Asphalt, Gebäude (max.)    1.821 m²  1.921 m²  

      1.821 m² (= 17,5 %) 1.921 m² (= 18,4 %) 

Gesamtfläche:     10.415 m² (= 100 %) 10.415 m² (= 100 %) 

 
Das Untersuchungsgebiet ist bis auf einen asphaltierten Teilbereich des Flurwegs (Fl. Nr. 1195) un-
versiegelt und als Schotterweg mit Straßenrandbegrünung oder Grünland genutzt. 
Durch die Planung ergeben sich - bis auf den kleinen Randstreifen entlang der geplanten Stellplätze - 
keine Veränderungen bei den Zu- und Abfahrtswegen. 
Zusammenfassend lässt sich somit nur sehr geringer Anstieg der (maximal möglichen) Versiegelung 
um ca. +100 m² von ca. 1.821 m² auf ca. 1.921 m² feststellen. (versiegelte und teilversiegelte Flä-
chen). Dies entspricht einer Erhöhung des Versiegelungsgrads um ca. +0,9% von ca. 17,5% auf ca. 
18,4% (bezogen jeweils auf die Gesamtfläche des Bebauungsplans).  
Der voraussichtliche maximale Versiegelungsgrad des Bereichs für den Waldkindergarten wird an-
hand der festgesetzten maximalen Grundfläche (GR) und Grundflächenzahl (GRZ) berechnet. Bei ei-
ner maximal möglichen GR von 2 x 50 m² ergeben sich max. 100 m² mögliche Flächen für Gebäude. 
Da die festgesetzte GRZ 0,2 beträgt, könnte (bei einer max. Überschreitung durch Stellplätze etc. von 
bis zu 50 % bis zu einer rechnerischen Gesamt-GRZ von max. 0,3) die maximale zusätzliche Versie-
gelung einschließlich Stellplätze und Wegeflächen 450 m² betragen. Durch den Bebauungsplan wird 
sich der Versiegelungsgrad also nur unwesentlich gegenüber der Ausgangssituation erhöhen.  
 
 



13 
Gemeinde Brunnen, Bebauungsplan „Sondergebiet Waldkindergarten“ 

Umweltbericht zur Endfassung vom 11.10.2023 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
EGL Entwicklung und Gestaltung von Landschaft GmbH, Neustadt 452, 84028 Landshut, T. 0871/92393-0, landshut@egl-plan.de 

Baubedingte Wirkungsprognose 
Derzeit ist die Sondergebietsfläche unversiegelt. 
Durch die Flächeninanspruchnahme für das Baufeld und die Stellplätze werden diese Flächen für das 
Schutzgut Boden überdeckt bzw. beeinträchtigt. Wie aber schon zuvor ausführlich dargestellt, ist die 
Zunahme der Flächenversiegelung durch das Sondergebiet sehr gering. Die Festlegungen zum mini-
malen, begrünbaren Ausbau der Stellplätze, der Festlegung der überwiegenden Fläche des Sonder-
gebiets als Freifläche für den Waldkindergarten als Wiese und die Belassung der Geländestruktur und 
die Nutzung der bestehenden Wege minimieren die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und 
seine Struktur und Bodengüte. 
Die Beschränkung der Baustelleinrichtungsfläche auf den vorhandenen Flurweg und die künftigen 
Stellplätze ist eine weitere wichtige baubedingte Minimierungsmaßnahme. 
 
Der Einsatz von Baumaschinen und die Änderung der bisherigen Bodenstruktur und kann eine Schad-
stoffbelastung/ -eintrag (Staub, Benzin, Diesel, Öl) bewirken. Unfälle können evtl. Kontaminationen 
und Verunreinigungen verursachen.  
 
Anlage- und betriebsbedingte Wirkungsprognose 
Im Bereich des Sondergebiets ist durch die Festsetzung der Grundflächenzahl von 0,2 und die sonsti-
gen Maßnahmen (Beschränkung der Eingriffe auf ein kleines Baufeld und Stellplätze, ansonsten Be-
lassung der Topografie und der Bodennutzung) nur eine kleinteilige und geringfügige Verdichtung und 
Versiegelung zu erwarten. 
Die vielfältigen Funktionen des Bodens für den Naturhaushalt wie z.B.  
- Aufnahme und Filterung des Niederschlagswassers zur Grundwasserneubildung,  
- Aufnahme und Abstrahlung bzw. Verdunstung von Wärme und Feuchtigkeit,  
- Filter-, Reinigungs-, und Pufferfähigkeit gegenüber Schadstoffen,  
- Speicherfunkton 
- natürliche Bodenfruchtbarkeit als Kulturboden  
- Lebensraumfunktion  
gehen aufgrund der Planung nur in den versiegelten Gebäude- und Stellplatzflächen weitgehend ver-
loren.  
Die relevanten Bodenfunktionen besitzen eine mittlere Bedeutung für das Schutzgut. Durch das 
geplante Sondergebiet ist ein insgesamt geringer Eingriff innerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans zu erwarten. 
 
Die Auswirkungen der Planung führen im Untersuchungsgebiet insgesamt baubedingt und betriebsbe-
dingt zu einer geringen-mittleren Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden.  
Als Maßnahmen zur Minimierung der Versiegelung trifft der Bebauungsplan Festsetzungen zur Durch-
grünung und zur Sammlung der Oberflächenwässer. 

Versickerungsfähigkeit 
Das anfallende unverschmutzte Dach- und Niederschlagswasser soll auf dem Gelände in Retentions-
mulde(n) gesammelt und versickert werden. 
Da eine gezielte Versickerung kaum möglich ist, kann eine Versickerung deshalb nur breitflächig auf 
dem Grundstück erfolgen, zudem ist das Maß der zu entwässernden Flächen zu minimieren. Die Pla-
nung trägt dem durch die Limitierung der max. bebaubaren Fläche (Gebäude, Stellplätze) auf das er-
forderliche Maß, die Verwendung sickerfähiger Beläge und den weitaus überwiegenden Wiesenflä-
chen bereits weitgehend Rechnung.  
Eine extensive Dachbegrünung der Schutzhütte könnte zudem die abzuführenden Wassermengen 
signifikant reduzieren. 

Erosionsgefährdung 
Wegen der weitgehend relativ ebenen Topografie und der weitgehenden Belassung der Bodenstruktur 
nicht von Relevanz und keine Auswirkungen zu erwarten. 

Altlasten, Auswirkung Boden – Mensch 
Das Planungsgebiet ist wohl altlastenfrei, deshalb ist eine Gefährdung sehr unwahrscheinlich. Sollten 
im Zuge von den Erdarbeiten Hinweise auf organoleptisch auffällige Böden oder schädliche 
Bodenverunreinigungen festgestellt werden, so ist dies bei den zuständigen Behörden des Landrats-
amts zu melden. 
Im Geotechnischen Gutachten finden sich keine Hinweise auf belastete Böden. Bei den durchgeführ-
ten Bodenproben ergaben sich in den Analysen keine Auffälligkeiten. 
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Kampfmittel 
Diesbezüglich sind keine Auswirkungen zu erwarten. 

3.3.3 Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 

Es sind kaum Veränderungen für das Schutzgut Fläche und Boden zu erwarten: 

• weiterhin Nutzung als Grünland 

• keine Überbauung und Flächenversiegelung  

• Erhalt der vorhandenen Bodenstruktur und der gewachsenen Topografie 

• Erhalt der Bodenfunktionen 

3.4 Schutzgut Wasser  

3.4.1 Beschreibung (Basisszenario) 

Oberflächengewässer  
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind keine Oberflächengewässer vorhanden. 

Wasserschutzgebiete: 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nicht innerhalb eines Wasserschutzgebiets oder Vor-
behaltsgebiets für Wasserversorgung. 

Grundwasser 
Genaue Aussagen zum Grundwasserstand sind nicht vorhanden. 
Donaumoostypisch sind grundwasserbestimmte Böden zu vermuten, so dass voraussichtlich ein sehr 
geringer Grundwasserflurabstand zu erwarten ist. Die digitale hydrologische Karte von Bayern  
(M 1:100.000) im Umweltatlas Geologie/Hydrogeologie zeigt für den Planungsbereich Grundwasser-
gleichen zwischen 380 m üNN und 385 m üNN (Tertiär). Bei den vorhandenen Geländehöhen von 
382,5m bis 383m bedeutet dies einen sehr niedrigen bis oberflächennahen Grundwasserflurabstand. 
Wegen der Klassifizierung innerhalb eines wassersensiblen Bereichs (s.u.) ist hoch anstehendes 
Grundwasser bis nahezu an die Geländeoberfläche zu erwarten. 
Es ist davon auszugehen, dass unter der Annahme eines niedrigen Grundwasserflurabstands das 
Kontaminationsrisiko des Grundwassers als hoch eingestuft werden kann.  
 
Das Auftreten von Hang- bzw. Schichtwasser kann nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, ist 
jedoch aufgrund der sehr ebenen Topografie und der nicht sehr tief einbindenden Gründungsmaßnah-
men für die Schutzbauten als sehr gering anzunehmen. 
Bei den Arbeiten für den o.g. Geotechnischen Bericht wurde oberflächennah Grundwasser festge-
stellt. Der unmittelbar nördlich des Planungsgebiets in Grundwasserfließrichtung gelegene Pegel auf 
Flurnummer 1202 wies am Tag der Feldarbeiten einen Wasserstand von 1,97 m unter GOK (380,62 m 
NHN) auf, was die etwas höheren Wasserstände in den Bohrungen (380,71 m NHN bis 381,07 m 
NHN) erklärt.  
 

Überschwemmungsbereiche 
Im Plangebiet ist kein festgesetztes oder vorläufig gesichertes Überschwemmungsgebiet zu verzeich-
nen.  
Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans ist als wassersensibler Bereich eingestuft. Diese 
Gebiete sind durch den Einfluss von Wasser geprägt und kennzeichnen den natürlichen Einflussbe-
reich des Wassers, in dem es zu Überschwemmungen und Überspülungen kommen kann. Nutzungen 
können hier beeinträchtigt werden durch über die Ufer tretende Flüsse und Bäche, zeitweise hohen 
Wasserabfluss in sonst trockenen Tälern oder zeitweise hoch anstehendes Grundwasser. 

Das Untersuchungsgebiet hat in der Summe der Betrachtung insgesamt eine geringe-mittlere 
Bedeutung für das Schutzgut Wasser. 

3.4.2 Auswirkungen 

Vorbelastung 
Potenzielle Spritz- und Düngemitteleinträge aufgrund langjähriger landwirtschaftlicher Nutzung. 
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Baubedingte Wirkungsprognose 
Die flächenmäßig begrenzte Flächeninanspruchnahme durch Baufeldräumung, Baustelleneinrichtung 
und Baumaßnahme führt wohl kaum zur Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate, der Einsatz 
von Baumaschinen kann potenziell eine Schadstoffbelastung oder -eintrag (Staub, Benzin, Diesel, Öl) 
und Unfälle verursachen evtl. Verunreinigungen oder Kontaminationen. Da Bauwasserhaltungsmaß-
nahmen nicht notwendig sein werden, ist eine Grundwasserabsenkung nicht zu befürchten. Bei 
Annahme eines hohen Grundwasserflurabstands ist das potenzielle Kontaminationsrisiko des 
Grundwassers als mittel einzustufen. 

Anlage- und betriebsbedingte Wirkungsprognose 
Fließgewässer werden von der Planung nicht berührt.  
 
Da durch die Planung nur eine geringfügige Zunahme der  Versiegelung im Bereich des Sonderge-
biets entsteht, wird der Oberflächenwasserabfluss nicht erhöht, die Wasserbilanz wird nicht verändert. 
Eine Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate, eine langfristige Absenkung des 
Grundwasserspiegels oder Barrierewirkung auf das Grundwasser aufgrund der Baumaßnahme ist 
nicht zu erwarten. Das in sehr geringen Mengen anfallende Dachwasser der Schutzbauten wird in den 
direkt anschließenden Wiesenflächen, bevorzugt flachen Mulden, versickert. 
Das Schutzgut Wasser besitzt in weiten Teilen nur geringe bis mittlere Bedeutung, die entstehenden 
Eingriffe können durch Begrenzung der Baugrenzen und der Stellplatzflächen minimal gestaltet wer-
den.  
Im Hinblick auf das Schutzgut Wasser sind mittlere baubedingte Umweltauswirkungen und anlagebe-
dingte Auswirkungen von geringer Schwere zu prognostizieren. 

3.4.3 Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 

Es sind kaum Veränderungen für das Schutzgut Wasser zu erwarten: 

• weiterhin Nutzung als Grünland,  

• keine Überbauung und Flächenversiegelung zu erwarten 

• ungehinderte Versickerung des Niederschlagswassers bzw. ungehinderter Abfluss auf der 
Fläche. 

3.5 Schutzgut Klima/Luft 

3.5.1 Beschreibung (Basisszenario) 

Gemäß ABSP unterscheidet sich das Donaumoos wie alle größeren Moorflächen klimatisch von sei-
nem Umland. Die Jahreslufttemperatur liegt mit 8 – 9 ° C um +1° höher als im restlichen Landkreis. 
Die Niederschläge unterscheiden sich im Jahresdurchschnitt nicht wesentlich vom restlichen Land-
kreis (mittlere jährliche Niederschlagsmenge ca. 850 mm).  
Die Beckenlandschaft des Donaumooses ist als Kaltluftentstehungs- (Kaltluftbildung über entwässer-
ten Torfböden) und Kaltlufteinzugsgebiet (Kaltluftzufluss von den umgebenden Höhen) charakterisiert. 
Die lokalklimatischen Besonderheiten des Naturraums ergeben sich aus der Muldenlage und den 
Wärmespeichereigenschaften des entwässerten Torfbodens. Beide führen durch Zufluss von Kaltluft 
aus dem angrenzenden Hügelland und Kaltluftneubildung über Torf zu hoher Frosthäufigkeit im Moos; 
es gehört zu den wenigen Gebieten Bayerns außerhalb der Alpen, in denen kein Monat im Jahr sicher 
frostfrei ist.  

Kaltluft, Durchlüftung 
Es ist davon auszugehen, dass das Sondergebiet wegen seiner kleinen Fläche nur eine gering lokal 
klimatische Bedeutung hat. Die Kaltluftbildung ist abhängig von der Art des Bewuchses, so haben 
Grünland, Brachflächen oder Äcker mit dichtem Bewuchs die höchste Kaltluftproduktionsrate. 
 
Das Untersuchungsgebiet hat insgesamt eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Klima und Luft. 

3.5.2 Auswirkungen 

Baubedingte Wirkungsprognose 
Baubedingt sind keine Auswirkungen auf das Lokalklima zu erwarten. Der Einsatz von Baumaschinen 
und der Baustellenverkehr kann temporär zu vermehrter Schadstoffbelastung (Abgasemissionen, lo-
kale Staubemissionen) führen.  



16 
Gemeinde Brunnen, Bebauungsplan „Sondergebiet Waldkindergarten“ 

Umweltbericht zur Endfassung vom 11.10.2023 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
EGL Entwicklung und Gestaltung von Landschaft GmbH, Neustadt 452, 84028 Landshut, T. 0871/92393-0, landshut@egl-plan.de 

Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen 
Aus klimatischer Sicht geht durch die flächenmäßig begrenzte Bebauung und Versiegelung kaum rele-
vante Fläche für die Frischluft- und Kaltluftproduktion bzw. nachrangiger Klimaausgleichsfunktion ver-
loren. Durch die Planung ist keine Veränderung des Mikroklimas zu erwarten  
Relevante Luftaustauschbahnen sind durch die Planung nicht betroffen.  
Auch der durch die Planung zusätzlich entstehende Hol- und Bringverkehr führt zu keiner signifikant 
höheren möglichen Schadstoffbelastung. 
Die weitestgehende Belassung als Frei- und Wiesenfläche des Sondergebiets begünstigt das Mikro-
klima. Die Nutzung der angrenzenden Waldfläche durch die Kinder stellt ebenso eine klimatisch posi-
tive Maßnahme dar, da das Waldklima ausgleichend und kühlend wirkt und einen natürlichen Sonnen-
schutz in den Sommermonaten bildet.  

Mögliche Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und mögliche Maßnahmen, die dem Kli-
mawandel entgegenwirken sind im Kapitel 5.11 der Begründung dokumentiert.  
Für die geplante Schutzhütte mit niedrigem, einfachen Ausbaustandard und geringen technischen An-
forderungen als temporär genutzter Schutzraum mit geringem Energiebedarf und geringem „CO2-
Fußabdruck“ sind die klimatischen Auswirkungen und die Energieanforderungen jedoch prinzipiell 
wohl sehr niedrig anzusetzen. 

Im Hinblick auf das Schutzgut Klima sind die bau- und anlagebedingten Auswirkungen durch die 
Neuplanung des Gebiets mit einer insgesamt sehr geringen Erheblichkeit zu klassifizieren. 

3.5.3 Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 

Es sind kaum Veränderungen für das Schutzgut Klima/Luft zu erwarten: 

• weiterhin Grünlandnutzung, 

• keine Überbauung und Flächenversiegelung zu erwarten 

• Erhalt der Flächen zur Kalt- und Frischluftproduktion 

• keine Veränderung der Standortverhältnisse durch Überbauung  

3.6 Schutzgut Landschaft 

3.6.1 Beschreibung (Basisszenario) 

Das Untersuchungsgebiet liegt an der Grenze zwischen Naturraum „Donaumoos“ und „Tertiärhügel-
land zwischen Donau und Isar“, aufgrund der vorhandenen geologischen Voraussetzungen und der zu 
erwartenden Böden ist es dem Donaumoos zuzuordnen.  
Das LEK, Zielkarte Landschaftsbild und Landschaftserleben, stuft die betroffene Landschaft als Gebiet 
mit besonderer Bedeutung für die Erhaltung und Entwicklung des Landschaftsbildes ein.  
Eine Einsehbarkeit des Sondergebiets aus der Ferne ist nur von Osten und Süden aus, vor allem von 
der St 2044 bedingt gegeben. Im Norden und Westen wird das Sondergebiet von der Waldkulisse vi-
suell abgeschirmt.  
 
Die in der Begründung (Kapitel 3.7 Denkmalschutz) genannten Baudenkmäler der Umgebung mit min-
destens 2km Entfernung zum Sondergebiet weite entfernt. Sichtbeziehungen auf Merkzeichen werden 
nicht tangiert oder eingeschränkt. 
Da das Untersuchungsgebiet aber aufgrund seiner Lage im Übergangsbereich zur freien Landschaft 
eine besondere Bedeutung für das Schutzgut Landschaft und Landschaftsbild aufweist, sollte die Pla-
nung eine gute landschaftliche Einbindung der Bebauung berücksichtigen. 
 
Insgesamt ist das Planungsgebiet visuell bereits vorbelastet bzw. das Landschaftsbild teilweise durch 
die bestehenden benachbarten Nutzungen beeinträchtigt. 
Wendet man die Parameter visueller Eindruck, Eigenart und Schönheit, Vielfalt, Ausstattung mit typi-
schen Elementen, typische Nutzungen, Unverwechselbarkeit des Landschaftsbildes auf die Aus-
gangssituation an, so erhält sie eine geringe-mittlere Bewertung. Das Schutzgut Landschaft und Land-
schaftsbild ist somit mit einer geringen-mittleren Bewertung einzustufen. 

3.6.2 Auswirkungen 

Baubedingte Wirkungen 
Baubedingt führt die Baufeldräumung, die Baustelleneinrichtung (Lager- und Betriebsplatz) und die 
Baumaschinen zu einer temporären visuellen Störung des Landschaftsbildes. Abbruchmaßnahmen 
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von baulichen Anlagen sind nicht erforderlich. Intensive Gründungsmaßnahmen, Baugruben und um-
fangreiche Geländemodellierungen sind für die Planung nicht zu erwarten. 

Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen 
Die Umsetzung der Planung führt nur zu einer sehr geringfügigen Veränderung des Landschafts- und 
Siedlungsbildes. Aufgrund der kleinflächigen und begrenzten Bebauung – als Holzkonstruktion, mit 
eingeschossiger Bauweise und niedriger Wand- und Firsthöhe - ist keine optisch dominante Wirkung 
und eine gute und verträgliche Einbindung in die Landschaft zu erwarten.  
Blickbeziehungen auf Kirchen oder anderweitige Merkzeichen werden nicht berührt oder verstellt.  
Das landschaftliche Vorbehaltsgebiet Nr. 8 wird nicht berührt oder beeinträchtigt.  
 
In der Gesamtbetrachtung sind im Hinblick auf das Schutzgut Landschaft und Landschaftsbild die 
Umweltauswirkungen, die sich durch den Bebauungsplan ergeben, als mittel einzustufen. 

3.6.3 Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 

Es sind kaum Veränderungen für das Schutzgut Landschaft zu erwarten: 

• keine Überbauung und Flächenversiegelung  

• keine Veränderung des Siedlungs- und Landschaftsbildes 

• keine Geländeveränderungen 

• Erhalt der offenen Kulturlandschaft 

3.7 Schutzgut Kultur- und sonstige Schutzgüter 

3.7.1 Beschreibung (Basisszenario) 

Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet sich gemäß BayernAtlas/ Planen und Bauen/ Denkmaldaten 
in unmittelbarer Nähe südwestlich des Planungsgebiets das Bodendenkmal  
- D-1-7334-0041 („Viereckiges Erdwerk vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung“).  
Im Umkreis dieses Denkmals sind weitere Bodendenkmäler zu vermuten.  
 
Zudem liegen in naher Umgebung weitere Bodendenkmale:  
- D-1-7334-0039, „Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung“, ca. 250 m entfernt,  
- D-1-7334-0180 „Siedlung vor- und frühgeschichtlicher oder mittelalterlicher Zeitstellung“ ca. 400 m 
entfernt und  
- D-1-7334-0186, „Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung“, ca. 500 m entfernt.  

Hinsichtlich der bau- und kunstdenkmalpflegerischen Belange sind in der weiteren Umgebung die  
Baudenkmale 
- D- 1-85-123-6, Katholische Pfarrkirche St. Margaretha in Hohenried,  
- D-1-85-140-20, Katholische Pfarrkirche St. Quirin in Pobenhausen,  
zu beachten, die in ca. 2 - 2,5 km Entfernung liegen. Blickbeziehungen zu diesen Baudenkmälern wer-
den von der Planung nicht berührt.  
Die landschaftsprägenden Baudenkmale  
- D-1-85-123-18, Wasserschloss in Schindberg, und  
- D-1-85-140-21, Katholische Wallfahrtskirche auf dem Kalvarienberg,  
die in ca. 2 – 2,5 km Entfernung liegen, sind aufgrund vorgelagerter Waldbereiche vom Plangebiet aus 
nicht sichtbar.  

Das Untersuchungsgebiet hat insgesamt eine geringe Bedeutung für das Schutzgut Kulturgüter. 

3.7.2 Auswirkungen 

Baubedingte Wirkungen  
Aufgrund des unmittelbar benachbarten Bodendenkmals kann eine Betroffenheit oder Gefahr der 
Zerstörung oder Beeinträchtigung durch die Baumaßnahmen, v.a. Fundamentierung, nicht kategorisch 
ausgeschlossen werden.  
Laut Bayerischem Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) Art 7 bedürfen deshalb alle Bodeneingriffe 
einer denkmalrechtlichen Erlaubnis, und müssen in der Regel vor den Baumaßnahmen 
(Gründungsmaßnahmen, Bodenplatte) und - nach Abstimmung mit der Denkmalbehörde - auch vor 
Bodenarbeiten bzw. Bohrungen für ein Bodengutachten eine solche Erlaubnis beantragt werden und 
dann evtl. Sondagegrabungen durchgeführt werden. 
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Vom Baugrundgutachten werden für die Bodenverhältnisse entweder Streifenfundamente oder punk-
tuelle Brunnengründungen (Schachtringe als verlorene Schalung) als geeignet bewertet, um Setzun-
gen für das Bauwerk zu vermeiden. Beide Varianten stellen hinsichtlich der Eingriffe in das Bodenre-
gime geeignete Gründungsarten dar. 

Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen  
Die Sondergebietsnutzung führt, nach denkmalschutzgerechter Realisierung der Anlagen, betriebsbe-
dingt zu keiner Beeinträchtigung von Kulturgütern. Sichtachsen auf Baudenkmäler werden nicht tan-
giert oder beeinträchtigt.  
 
Insgesamt sind im Hinblick auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter baubedingt mittlere  und anlage-
bedingt keine bis geringe Auswirkungen zu erwarten. 

3.7.3 Wirkungen bei Nichtdurchführung (Nullvariante) 

Es sind keine Veränderungen für das Schutzgut Kultur- und sonstige Schutzgüter zu erwarten: 

• keine Veränderung der Sichtbeziehungen  

• Fernblicke bleiben unverändert 

3.8 Biodiversität und Wirkungsgefüge 

Unter biologischer Vielfalt (Biodiversität) versteht man die Vielfalt von Ökosystemen, Lebensräumen 
und Lebensgemeinschaften, von Arten sowie die genetische Vielfalt zwischen und innerhalb von Ar-
ten.  
Die biologische Vielfalt ist maßgeblich vom Strukturreichtum einer Landschaft abhängig. Je mehr 
Strukturen vorhanden sind, desto verschiedenere Biotope existieren in einer Landschaft und bieten 
Lebensraum für eine große Anzahl von Tier- und Pflanzenarten.  

Der Begriff „Naturhaushalt“ kann als Wirkungsgefüge von Boden, Wasser, Luft, Klima, Tieren und 
Pflanzen definiert werden. Er umfasst das Zusammenspiel von biotischen und abiotischen Faktoren, 
wobei vielfältige Wechselwirkungen bestehen.  

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Prinzipiell können zwischen allen Schutzgütern Wechselwirkungen auftreten. Bei der vorliegenden 
Planung treten Funktions- und Flächenverluste geringfügig für das Schutzgut Boden und Wasser auf, 
die übrigen Schutzgüter sind die Wechselwirkungen und Flächenverluste von untergeordneter Rele-
vanz. Die Wechselwirkungen können durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen abge-
schwächt werden. 

Bei Betrachtung aller Wirkfaktoren im und auf den Geltungsbereich sowie der gegebenen 
Vorbelastungen ergeben sich keine darüber hinaus gehenden, sich steigernden negativen 
Wechselwirkungen durch die Planung. 

Besondere kumulative negative Wirkungen sowie besondere Wechselwirkungen, die nicht bereits mit 
der Untersuchung der einzelnen Schutzgüter erfasst wurden, haben sich nicht ergeben.  
Auswirkungen auf die Biodiversität sind somit nicht zu erwarten. 
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4 Zusammenfassende Beschreibung der Wirkfaktoren der Planung 

Im Folgenden werden die projektbedingten Umweltauswirkungen des Vorhabens in tabellarischer 
Form zusammenfassend dargestellt und ihre Relevanz für die Schutzgüter abgeleitet. 

4.1 Baubedingte Wirkfaktoren 

Baubedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die während der Bauzeit auftreten können. Sie 
sind zeitlich begrenzt, weiterhin besteht die Möglichkeit, die Auswirkungen ggf. zu verringern: 

Schutzgut Auswirkung Mögliche baubedingte Wirkfaktoren 

 
Mensch: 

• Lärmschutz/ 
Gesundheit 

• Erholung 

 

 

ja, gering  

- Emissionen durch Baumaschinen, Baustellenverkehr, Abgase, Staub- und  
  Lärmbelastung. 
- Erholungseignung des Gebiets durch bestehende intensive landwirtschaft- 
  liche Nutzung nicht gegeben 
- Erholungseignung des Gebiets nicht eingeschränkt 

 
 
 
Pflanzen und Tiere 

 
 
 
ja, gering 

- Vorbeeinträchtigung durch langjährige intensive Grünlandnutzung 
- Staub- und Lärmbelastung durch Baumaschinen, Baustellenverkehr. 
- Flächeninanspruchnahme, Versiegelung (Baustelleneinrichtung) 
- Standortveränderungen, Lebensraumverlust 
- Beeinträchtigung und Störung von Individuen,  
- Verlust von Habitatfunktionen 
- streng und besonders geschützte Arten nicht bekannt  
- keine Rodungen erforderlich 

 
 
 
Boden, Fläche 

 
 
 
ja, mittel 

- Zerstörung der Bodendecke durch Baumaßnahmen und Versiegelung 
- Verdichtung des Bodens 
- Flächeninanspruchnahme durch Baufeldräumung und Baustelleneinrichtung  
  (Lager- und Betriebsplatz), Anstieg der Versiegelung 
- Gründungsmaßnahmen 
- Keine Veränderung der vorhandenen Topografie  
- Entzug von Boden mit Funktionen für den Naturhaushalt,  
- kaum Veränderung des Bodengefüges 
- evtl. Verunreinigungen und Schadstoffbelastung/ -eintrag  möglich,   

 
 
Wasser 

 
 
ja, mittel 

- Vorbelastung: Potenzielle Spritz- und Düngemitteleinträge aufgrund lang- 
  jähriger Grünlandnutzung 
- Flächeninanspruchnahme, Versiegelung , Baufeldräumung und Bau- 
  stelleneinrichtung führen zu geringem Verlust von Boden mit Funktionen für 
den Naturhaushalt  
- Kaum Reduzierung der Grundwasserneubildung durch Flächenversiegelung 
- evtl. bei Unfällen Verunreinigungen oder Kontamination, Gefährdung der  
  Grundwasserqualität durch Schadstoffeinträge wegen des niedrigen Grund-
wasserflurabstands  

 
Klima 

 
nein, keine  

- keine Auswirkungen auf das Lokalklima zu erwarten 
- lokale temporäre Staubemissionen durch Bautätigkeit und Baustellenverkehr 
 

 
 
Landschaft 

 
 
ja, gering  

- Baufeldräumung und die Baustelleneinrichtung führen zu einer zeitweisen vi-
suellen Störung des Orts- und Landschaftsbildes 
- Gründungsmaßnahmen nur lokal, keine Veränderung der Topografie  

 
Kultur- und Sachgüter 

 
mittel 

- Bodendenkmalfunde nicht auszuschließen  
- keine Beeinträchtigung der Sichtachsen auf Baudenkmälern zu erwarten 
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4.2 Anlage- bzw. betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Diese sind von Dauer und umfassen die Beeinträchtigungen, welche das fertige Vorhaben und deren 
Betrieb an sich verursacht. Da bei dem Vorhaben sich die betriebs- und anlagebedingten Faktoren 
kaum unterscheiden, werden Sie hier zusammengefasst: 

Schutzgut Auswirkung Mögliche anlage-/ betriebsbedingte Wirkfaktoren 

 
Mensch: 

• Immissionsschutz, 
Lärmschutz, Ge-
ruchsschutz, Staub-
schutz, Gesundheit 

• Erholung 
 

 
 
 
ja, gering  
bis mittel 

- keine wesentliche Veränderung des Landschaftsbilds 
- sehr geringfügige zusätzliche Emissionen durch Betrieb der Sondernutzung  
- keine unzulässigen Immissionen/Emissionen zu erwarten 
- keine wesentliche Veränderung des Erholungswertes 
- vorhandene Wegebeziehungen werden nicht verändert 

 
 
 
Pflanzen und Tiere 

 
 
 
ja, gering 

- geringe Flächenversiegelung führen zu minimalen Standortver- 
  änderungen und Lebensraumverlust 
- Strukturanreicherung durch Pflanzmaßnahmen, positive Auswirkung  
- Neuschaffung von weiteren Lebensräumen (z.B. naturnahe Retentionsmulde, 
  Erhöhung der biologischen Vielfalt) 
- Keine Einfriedungen und Mauern zulässig.  
- Waldflächen bleiben unverändert 
- Topografie und Bodenstruktur bleibt weitgehend unverändert 

 
 
 
Boden, Fläche 

 
 
 
ja, gering-mittel 

- geringfügige Versiegelung durch Baufeld und Stellplätze  
- Boden und Bodenstruktur mit seinen Funktionen für den Naturhaushalt blei  
  ben weitegehend erhalten 
- evtl. Schadstoffbelastung/ -eintrag (Staub, Benzin, Diesel, Öl, Ruß, Betriebs 
  stoffe für Maschinen und Geräte)  
- evtl. Kontaminationen, Verunreinigungen bei Unfällen etc.-  

 
 
 
Wasser 

 
 
 
ja, gering-mittel 

- Oberflächenwässer werden von der Planung nicht berührt 
- geringe Flächenversiegelung, kaum Veränderung der Bodenfunktion  
- Keine Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate 
- Keine Absenkung des Grundwasserspiegels zu erwarten 
- mittleres Kontaminationsrisiko des Grundwassers bei  
- Kein erhöhter Oberflächenwasser-Abfluss,  
- Keine Veränderung des Wasserkreislaufes und der Wasserbilanz 
- Rückhaltung des Niederschlagswassers in Retentionsbecken oder Mulden 
- Minimierung des Versiegelungsgrads durch Festsetzungen von Grünflächen,  
  Pflanzmaßnahmen 

 
Klima 

 
nein, keine 

- Keine Veränderung des Mikroklimas 
- Relevante Luftaustauschbahnen sind nicht betroffen 

 
 
Landschaft 

 
 
ja, gering 

- kaum Veränderung des Landschaftsbilds keine Veränderung der Topografie   
- gute Integration der Schutzbauten in die Landschaft gegeben 
- keine Fernwirkung durch Bauten und Nutzung 
- Ergänzende Grünordnungsmaßnahmen, keine Mauern und Zäune 
- Blickbeziehungen auf Kirchen oder Merkzeichen werden nicht berührt 

Kultur- und Sachgüter ja, gering - keine Beeinträchtigung der Sichtachsen auf Baudenkmäler zu erwarten  

5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
- einschließlich der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung bezogen auf die Schutzgüter 

Zur Reduzierung von weitgehend vermeidbaren Eingriffen werden im Bebauungsplan die folgenden 
Vermeidungsmaßnahmen verfolgt:  

5.1.1 Schutzgut Mensch 
- nur geringfügige Veränderung der Ausgangsituation durch begrenzte Baumaßnahmen 
- weitgehende Belassung des Sondergebiets als Wiesenfläche. 
 

5.1.2 Schutzgut Arten und Lebensräume 
- Erhöhung der Strukturvielfalt durch Grünordnungsmaßnahmen 
-  Festsetzungen zu Mindestqualitäten der Pflanzung 
- Breitflächige Sammlung der Oberflächenwasser in flachen Retentionsmulden, Erhöhung der Stand-

ortvielfalt 
- Keine Einfriedungen und Mauern zulässig, Verhinderung der Barrierewirkung  
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5.1.3 Schutzgut Boden 

- Breitflächige Sammlung und Versickerung der unverschmutzten Dachwässer auf dem Gelände 
- Minimierung des Versiegelungsgrads durch Begrenzung Baufeld und Stellplätze 
- Keine Veränderung der Topografie und weitgehender Erhalt der Bodenstruktur 
- Baurecht auf Zeit 
 

5.1.4 Schutzgut Wasser 
- Sammlung und Versickerung der unverschmutzten Dachwässer auf dem Gelände 
- Minimierung des Versiegelungsgrads durch Begrenzung Baufeld und Stellplätze 
- Weitgehender Erhalt der Bodenstruktur 
- Extensive Dachbegrünung auf allen Gebäuden mit Flachdächern mit Reinigungswirkung zur Ver-

minderung und zeitlichen Verzögerung des Niederschlagswasser-Abflusses 

 
5.1.5 Schutzgut Klima, Luft 

- nur geringfügige Veränderung der Ausgangsituation durch begrenzte Baumaßnahmen 
- weitgehende Belassung des Sondergebiets als Wiesenfläche. 
 

5.1.6 Schutzgut Landschaftsbild 
- Limitierung der Schutzbauten hinsichtlich Grundfläche, Geschossigkeit und Höhenausbildung 
- Weitgehende Belassung der Wiesenfläche, keine Geländemodellierungen 
- Keine Einfriedungen und Mauern zulässig 
- Ergänzende Pflanzmaßnahmen  

5.2 Vereinfachte Vorgehensweise zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und Ausgleich 

Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die Eingriffsregelung mit ihren Elementen Vermeidung und Aus-
gleich im Bauleitplanverfahren in der Abwägung nach § 1 Abs. 6 BauGB zu berücksichtigen. 
Als Grundlage wird der aktuelle Leitfaden "Eingriffsregelung in der Bauleitplanung", vom Januar 
15.12.2021, des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen verwen-
det. Weiterhin die Ergebnisse des Scopingtermins zur Einschätzung der Eingriffsbewertung für das 
Projekt. 

Für den sehr geringen Eingriff des geplanten Sondergebiets Waldkindergarten wird die vereinfachte 
Vorgehensweise laut Leitfaden (Abbildung 3) als orientierende Bewertung und die dazugehörige 
Checkliste zur vereinfachten Vorgehensweise verwendet: 
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Abbildung 3: Checkliste (Abb.5) des Leitfadens 

Nahezu alle Fragen sind mit „ja“ beantwortet, nur die Ziffern 1.2 und 6.1 mit „nein“. 
Wegen der besonderen Nutzung trifft die Checkliste in Ziffer 1.2 nicht für die kleinflächige Gemeinbe-
darfsnutzung zu, weiterhin muss zu Ziffer 6.1 ein Waldkindergarten eher im Außenbereich oder in der 
Landschaft verortet sein. 
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Aus dem Ergebnis der Checkliste kann man deshalb ableiten, dass für die Planung und den geringen 
Eingriff kein weiterer Ausgleichsflächenbedarf bestünde. Weiterhin ist anzumerken, dass durch die 
Festlegungen die Eingriffe flächenmäßig auf das notwendige Maß limitiert wurden und zusätzliche 
Grünordnungsmaßnahmen als Vermeidungsmaßnahme minimierend wirken. 
Im Rahmen des Scopingtermins wurde von der Unteren Naturschutzbehörde für den Fall einer Bo-
denplatte als Gebäudegründung ein Ausgleichsflächennachweis in der diesem Eingriff entsprechen-
den Größe gefordert. Weitere Ausgleichsflächen sind aufgrund der minimalen Ertüchtigung der 
Stellplatzbereiche (wassergebunden, Schotterrasen) nicht nachzuweisen. 
Aufgrund der Checkliste und der o.g. Einschätzung der UNB wird für die vereinfachte Vorgehensweise 
zur Eingriffsregelung das Baufeld des Bebauungsplans als „worst case“ mit einer maximalen GR von 
100 m² als Eingriff gewertet und ist somit auszugleichen. Dies auch, da derzeit noch nicht klar ist, wel-
che der vom Baugrundgutachter empfohlenen Gründungsarten (Streifenfundamente oder punktuelle 
Brunnengründungen) zur Anwendung kommen. 

5.3 Auswahl geeigneter Flächen und naturschutzfachlich sinnvoller Ausgleichsmaßnahmen 

Der erforderliche Ausgleich von 100 m² wird extern auf einer Ökokontofläche der Gemeinde Brunnen  
auf der  
 
Fl.-Nr. 1863/3, Gemarkung Hohenried, Ökokontoflächennr. 66917 (südöstlich Kaltenthal) 
nachgewiesen und wird dort entsprechend abgebucht. 
 
Diese mit Bescheid vom 19.07.2005 genehmigte Ausgleichsfläche liegt im Naturraum „Unterbayeri-
sches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten“ (D65) und hat eine Größe von 0,2951 ha. 
Der Hauptausgangszustand (G – Grünland) wird durch Aufwertungs- und Pflegemaßnahmen (Mahd- 
und Mähgut entfernen) mit dem Ziel B - Feldgehölze, Hecken, Gebüsche, Gehölzkultur und G – Grün-
land entwickelt. 
Nach Abbuchung verbleibt eine Restfläche von 0,2851 ha im Ökokonto. 
Mit diesem Vorgehen gilt der Eingriff durch die Planung als ausgeglichen. 

6 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der Auswirkungen der Durchführung des Bebauungs-
plans auf die Umwelt (Monitoring) 

Für die Überwachung der Umweltauswirkungen hat die Gemeinde Brunnen einen Gestaltungsspiel-
raum. Empfehlenswert ist eine einmalige routinemäßige Kontrolle auf Umsetzung der wichtigsten 
festgesetzten Vermeidungsmaßnahmen des Bebauungsplans nach spätestens 7 Jahren nach 
Satzungsbeschluss. Im Rahmen des Monitorings ist dabei auch zu überprüfen, ob sich die 
Pflanzungen hinsichtlich Dichte, Qualität und Ausprägung ausreichend entwickelt haben. 

7 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Planungsanlass ist die Ausweisung eines Sondergebiets Waldkindergarten zur Deckung der diesbe-
züglich hohen Nachfrage zu dieser Gemeinbedarfseinrichtung und zur sinnvollen Ergänzung der be-
reits bestehenden Kindergarteninfrastruktur in der Gemeinde Brunnen. 
 
Baubedingte und anlage-/ betriebsbedingte Auswirkungen sind im Wesentlichen für die Schutzgüter 
Boden und Wasser zu erwarten. Bei Einhaltung der Festsetzungen des Bebauungsplans in der 
Umsetzung der Planung sind die Auswirkungen jedoch nicht von erheblicher bzw. substanzieller 
Natur.  
Das Projekt ist aus Sicht des speziellen Artenschutzrechts ebenso als zulässig einzustufen. 

Aus gutachterlicher Sicht ist deshalb festzustellen dass durch das Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind und die Planung insgesamt als 
umweltverträglich einzustufen ist.  

Für die unvermeidbaren Eingriffe wird der vereinfacht ermittelte Ausgleichsflächenbedarf außerhalb 
des Planungsumgriffs auf Ökokontoflächen der Gemeinde nachgewiesen.  
Die in Ziffer 5.1 dargestellten Vermeidungsmaßnahmen minimieren die Auswirkung auf die vornehm-
lich betroffenen Schutzgüter. 
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EGL Entwicklung und Gestaltung von Landschaft GmbH, Neustadt 452, 84028 Landshut, T. 0871/92393-0, landshut@egl-plan.de 

 
Die folgende Tabelle fasst die Risikoabschätzung für die einzelnen Schutzgüter unter Berücksichti-
gung der Maßnahmen zur Minimierung und zum Ausgleich noch einmal zusammen: 
 

 

Schutzgut 
 

Baubedingte 
Auswirkungen 

 

Anlage-/ betriebsbe-
dingte Auswirkungen 

 

Ergebnis bezogen 
auf die Erheblichkeit 

Mensch / Gesundheit gering gering - mittel gering-mittel 

Mensch / Erholung gering gering gering 

Pflanzen und Tiere gering gering-mittel gering-mittel 

Boden / Fläche mittel  mittel mittel 

Grundwasser mittel gering-mittel gering-mittel 

Oberflächenwasser  gering gering gering 

Klima / Luft sehr gering keine keine 

Landschaft gering gering gering 

Kultur- u. Sachgüter gering-mittel keine gering 

8 Referenzliste der verwendeten Unterlagen und Quellen: 

• Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

• Regionalplan Region 10 (Ingolstadt). 

• Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) der Region Ingolstadt, Bayer. Landesamt für Umweltschutz, 1997 

• BayernAtlas/ Planen und Bauen: Regionalplanung, Bayer. Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, 

Daten: Bayer. Vermessungsverwaltung, EuroGeographics 

• BayernAtlas/ Planen und Bauen: Denkmaldaten, Bayer. Staatsministerium der Finanzen und für Heimat, 

Daten: Bayer. Vermessungsverwaltung, EuroGeographics 

• Bayern Atlas/ Umwelt: Geologie/Boden, Daten: Bayer. Landesamt für Umwelt, Bayer. Vermessungs-

verwaltung, EuroGeographics 

• Bayern Atlas/ Umwelt: Natur, Daten: Bayer. Landesamt für Umwelt, Bayer. Vermessungsverwaltung, EuroGe-

ographics 

• Bayern Atlas/ Naturgefahren: Hochwasser, Daten: Bayer Landesamt für Umwelt, Bayer. Vermessungsverwal-

tung, EuroGeographics 

• Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern, Landkreis Neuburg - Schrobenhausen (ABSP), Stand März 1999 

• Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Brunnen 

• Ergebnisse der Scopingtermine vom 18.01.2023 und 10.03.2023 

• Geotechnischer Bericht zum Projekt, AZ 2310179, von Grundbaulabor Aichach GmbH Co KG, vom 

12.05.2023 

 
 
Landshut, 05.04.2023, geändert 05.07.2023, redaktionell geändert 11.10.2023 
 

 

 
gez. Dipl.-Ing. Eva Weinzierl   gez. Dipl.-Ing. Eckhard Emmel 
Landschaftsarchitektin, Stadtplanerin   Landschaftsarchitekt, Stadtplaner 
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1.Waldkindergarten  

1.1 Entstehung der Waldpädagogik  

Seit 1892 entstand in Schweden durch die Organisation „friluftsfrämjandet“ die Natur- und 

Waldpädagogik. Ganzjährig bietet sie Aktivitäten für Kinder im Bereich Naturpädagogik an. Die Idee 

der Natur- und Waldkindergärten stammt aus Dänemark. 1952 verbrachte eine dänische Mutter, Ella 

Flatau zuerst mit ihren eigenen vier Kindern und später mit den Nachbarskindern viel Zeit im Wald. 

Daraus entwickelte sich eine Elterninitiative, die später den ersten Waldkindergarten gründete.      

Das Spielen und Lernen in der Natur hat in den nordischen Ländern einen hohen Stellenwert und gilt 

als Voraussetzung der Lebensqualität. Der erste anerkannte Waldkindergarten entstand in 

Deutschland 1993.  

 

 

1.2 Geschichte des Waldkindergartens Brunnen 

Ein Kindergarten mitten in der Natur – ohne Wände, Türen und Fenster – ist ein Ort, an dem wie 

nirgendwo sonst, eine ganzheitliche Förderung die Körper und Seele vereint, anspricht und 

verwirklicht werden kann. Ein Dank an den 1. Bürgermeister Herrn Thomas Wagner und dem 

Gemeinderat Brunnen, dass sie sich für einen Waldkindergarten entschieden haben.  

Über die Erweiterung vom Waldkindergarten zur Kindertagesstätte „Vergiss-mein-nicht“ in Brunnen 

und dem Kindergarten „Sonnenschein“ in Hohenried freuen sich viele weitere kleine und große 

Bürger in und um die Gemeinde Brunnen.    

Der eingruppige Waldkindergarten wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 eröffnen. Den zu 

betreuenden Kindern und Pädagogen steht bald eine großzügige Holzhütte als Unterschlupf mit einer 

Koch- und Heizmöglichkeit zur Verfügung. Zwischen der Gemeinde Brunnen und dem Ort 

Hönighausen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wird der Kindergarten am Waldrand in die 

Natur etabliert.   

 

 

1.3 Lage und Zufahrt 

Die Zufahrt vom Waldkindergarten ist über einen landwirtschaftlichen Feldweg von der Bavariastraße 

nähe Agropar bei Kaltenherberg Richtung Kleinhohenried mit dem Pkw oder dem Fahrrad passierbar.  

Eine Abzweigung von der Bavariastraße aus, wird der Waldkindergarten bereits nach wenigen 

Metern entfernt auf der rechten Seite am Waldrand zu finden sein.   

Der Wald- und Wiesenrand dient als Kurzparkzone während der Bring- und Abholzeit. Die Ausfahrt 

befindet sich am Ende des Feldweges an der nächstgelegenen Gabelung rechts, zurück zur 

Bundesstraße 2044. 

Die Waldfläche beträgt ca. 4 Hektar und gehört der Gemeinde Brunnen. Der gesunde Mischwald ist 

umgeben von Wiesen und Feldern, bewohnt von einheimischen Tieren.  
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Der Waldkindergarten wird über eine geräumige Schutzhütte aus Fichtenholz verfügen und 

ausgestattet mit einer Heiz- und Kochmöglichkeit. Am Waldplatz wird es für die betreuenden Kinder 

und deren Pädagogen ebenfalls eine Öko-Toilette geben.  

Als Ausweichmöglichkeit bei bedingtem Aufhalten z.B. durch Unwetter-Warnungen im Wald, trifft 

sich die gesamte Gruppe im sogenannten „Schutzraum“. Dieser befindet sich in der alten Schulte im 

Ort Brunnen. (Weitere Info im Punkt 7.5) 

 

 

2. Beschreibung der Einrichtung  

2.1 Unser Träger und unsere Pädagogen stellen sich vor: 

- 1. Bürgermeister Herr Wagner, Gemeinde Brunnen 

- Leitung, Gruppenleitung, päd. Fachkraft 

- Zweitkraft  

 

 

2.2 Gesetzliche Grundlagen 

Der Waldkindergarten ergänzt und unterstützt als Kindertageseinrichtung die familiäre Bildung, 

Erziehung und Betreuung. Die wichtigsten Grundlagen sind das Grundgesetz Art. 6, das Kinder- und 

Jugendhilfegesetz SGB VIII, das bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz und deren 

Aufführungsverordnung (BayKiBiG und AV-KiBiG). 

Das pädagogische Konzept orientiert sich an dem bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP). 

 

 

2.3 Gruppenkonstellation 

Mindestens zwei pädagogische Fachkräfte werden im Waldkindergarten die Betreuung von 20 

Kindern im Alter ab ca. 3 Jahren bis zum Schuleintritt übernehmen.  

 

 

2.4 Betreuungszeiten und Schließzeiten 

Unsere Betreuungszeiten sind vorerst von Montag bis Freitag ab 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr eingeplant.  

Die Schließzeiten werden jedes Kindergartenjahr neu festgelegt und orientieren sich an den 

bayerischen Schulferien. Diese setzen sich aus 30 Schließtagen und in der Regel ca. 3 Teamtagen für 

konzeptionelle Aufgaben im Team bzw. Teamfortbildung zusammen.  
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2.5 Tagesablauf 

 

Bringzeit von 8:00 Uhr bis 8:30 Uhr 

Morgenkreis / Brotzeit /päd. Kernzeit / Spielen im Wald von 8:45 Uhr bis 12:00 Uhr 

Brotzeit und Abschluss von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr 

Abholzeit und Betreuung am Waldplatz 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr 

 
Es ist wichtig, dass die Kinder ausgeruht, gesund und gut vorbereitet in den Wald kommen, denn ein 

Tag im Waldkindergarten ist deutlich anstrengender als ein Tag in einem Regelkindergarten. Bei 

Erkrankung oder sonstiger Abwesenheit der Kinder, werden die Eltern gebeten ihr Kind zeitnah am 

Waldhandy beim pädagogischen Personal abzumelden.  

Nur dann kann die Waldgruppe den Vormittag planen und ihn mit Erkundungstouren umsetzen. 

 

 

3. Pädagogik 

3.1 Unser Leitbild 

Der Wald trägt nicht nur zur Erholung und Gesundheit bei, sondern reguliert unseren Körper und 

unsere Gedanken. Er dient als Ausgleich zu unserem immer stressigeren Alltag und lässt uns zur Ruhe 

kommen. Die Digitalisierung rückt immer mehr in den Fokus und nimmt teilweise auch bei den 

Kindern und der Kindererziehung einen hohen Stellenwert ein. Das Resultat daraus, die Menschen 

verlassen sich unbewusst immer mehr auf die Technik, isolieren sich von der Gesellschaft und kaum 

einer denkt da noch an unsere Zukunft. Aber was passiert mit unserer Natur und seinen 

einheimischen Pflanzen und Tieren, wenn die Menschen nicht mehr bewusst, nachhaltig und 

ressourcenorientiert mit unserer Umwelt umgehen?  

Die Philosophie vom Waldkindergarten strebt daher einen Einklang mit der Natur an. Die Kinder 

leben in Achtsamkeit, erleben und schätzen die Natur. Die ersten Lebensphasen der Kinder sollten 

geprägt sein von Spielen, Toben, Entdecken und sich auch mal dreckig machen dürfen. Der 

Naturraum mit seiner Weitläufigkeit und dem jahreszeitlichen Rhythmus bietet den Kindern einen 

einzigartigen Freiraum für essentielle Lebenserfahrungen mit allen Sinnen. Deshalb ist die Natur für 

die Pädagogen die Grundlage und das Werkzeug für ihre warmherzige beziehungsorientierte 

waldpädagogische Arbeit. Die Kinder erleben Wertschätzung und Anerkennung. Sie dürfen im 

Tagesablauf mitentscheiden und werden in Projekte mit einbezogen. Der Fokus liegt außerdem darin, 

dass die Kinder gerne in den Wald kommen und sich im Kindergarten wohl fühlen.  

Die Pädagogen sind überzeugt davon, dass der Wald der richtige Ort ist, der den jungen Kindern eine 
ganzheitliche Förderung in ihrer Entwicklung ermöglicht.  
 

„Die wichtigsten Lernerfahrungen macht man dann, 

wenn man wirklich mit dem Herzen dabei ist.“ 

                                                                                         Gerald Hüther 
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3.2 Eine Persönlichkeit - das Bild vom Kind im Naturraum 

Von Geburt an besitzt das Kind eigene Fähigkeiten und physische, soziale, motorische, emotionale 

und kognitive Kompetenzen, die täglich erweitert und erforscht werden. Der Wald und die Natur 

bieten viele verschiedene Möglichkeiten und Aktivitäten, um die individuellen Bedürfnisse des Kindes 

auszubauen.                                                                                                                                                            

Bei jedem Wetter erlebt das Kind mit seinen Sinnen ganzheitliches Lernen und die persönliche 

Entwicklung wird gefördert. Der Aufenthalt im Naturraum ist immer sehr aufregend, unberechenbar 

und manchmal auch ein Geheimnis. 

 

„Jedes Kind darf so sein wie es ist… 

verträumt und aktiv, zurückgezogen und lebendig,  

friedvoll und selbst bestimmt, egoistisch und sozial ausgerichtet, mutig und ängstlich, 

bildet Banden und fühlt sich ausgeschlossen, es möchte einmal alleine sein oder  

mit anderen spielen.“ 

   Dr. Armin Kreuz 

 

Jedes Kind ist ein Individuum und benötigt daher unterschiedliche Ansätze zum Wachsen. Das Kind 

fühlt sich im Naturraum geborgen und sicher, geliebt und respektiert. Es darf Spannung, Risiko und 

Abenteuer erleben. Es kann Entdeckungen machen und nach neuen Herausforderungen suchen. Des 

Weiteren kann das Kind Naturmaterialien suchen, sammeln und sortieren. Fundstücken wird 

Beachtung geschenkt und kann unter den anderen Kindern begutachtet oder getauscht werden. 

Anhand neuer Erkenntnisse, die im Wald erlebt werden, kann das Kind in seinen Kompetenzen 

gefördert und gefordert werden. Es soll unter anderem autonom und selbstbewusst handeln dürfen, 

sofern es keine Regeln und Gefahren überschreitet. Soziale Kontakte werden geknüpft und 

Freundschaften gepflegt. Konflikte werden altersgerecht gelöst und Kompromisse eigenständig 

ausgehandelt. Das Kind kann neue Erfahrungen machen, wenn die Beschaffenheit von Matsch, 

Wasser, Erde und Sand in vollen Zügen erforscht wird. Zusammenhänge von Natur, Tier und Umwelt 

werden mit der Zeit verstanden und das Wissen erweitert. Für sich selbst und anderen gegenüber 

übernimmt das Kind Verantwortung, lernt Achtsamkeit und Wertschätzung. Es lernt mit 

Veränderungen und Belastungen umzugehen und stand zu halten.  

Das Ziel im Waldkindergarten wird es sein, das Kind in seiner Persönlichkeit ganzheitlich zu stärken. 

 

 

3.3 Eingewöhnung  

Um den Kindern einen gelingenden Einstieg in den Waldkindergarten zu ermöglichen, ist ein erster 

Austausch, voraussichtlich telefonisch oder in einem persönlichem Aufnahmegespräch für die Eltern 

eine wichtige Grundlage. Die pädagogischen Grundsätze als auch die Werte, das 

Eingewöhnungsmodell, der Tagesablauf der Einrichtung und die Grundausstattung der Kinder 

werden den Familien als Vorabinformation an die Hand gegeben. 
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Da der Waldkindergarten erst eröffnet, startet die Waldgruppe mit einer altersgemischten 

Gruppengröße von ca. 10 und später mit maximal 20 Kindern. Die Eingewöhnungen der Kinder sollen 

hierbei gestaffelt stattfinden. Die Pädagogen bevorzugen, dass eine konstante Bezugsperson aus der 

Familie für die erste Zeit ihrem Kind in der Eingewöhnungsphase begleitet. Währenddessen nimmt 

die Person einen festen Platz und eine passive Rolle ein.  

Im gegenseitigen Einvernehmen zwischen dem Elternteil und dem Pädagogen werden die ersten 

Trennungsversuche individuell auf das Kind abgestimmt. Der weitere Verlauf der Eingewöhnung 

orientiert sich an dem Wohlempfinden des Kindes.  

Den Pädagogen ist es dabei wichtig, dass auf das Tempo des jeweiligen Kindes geachtet und dem 

Kind ausreichend Zeit gegeben wird. Wenn sich das Kind wohl fühlt, fühlen sich auch die Eltern wohl.   

 

 

3.4 Freies Spiel 

Im Waldkindergarten hat das freie Spiel eine große Bedeutsamkeit und ist für die Kinder in ihrer 

Entwicklung unabdingbar. Das Freispiel stellt die höchste Form des Lernens dar, weil sich das Kind im 

selbstbestimmten Tun die wichtigste Lernkompetenz aneignet. Die Pädagogen sind gegenüber dem 

spielerischen Handeln der Kinder neutrale Spielpartner und Begleitpersonen. Die Kinder werden 

achtsam an das freie Spiel herangeführt. Sie werden eingeladen ohne Druck ihre Welt zu erkunden, 

neugierig zu werden, eigene Erfahrungen zu sammeln und daraus eigene Erkenntnisse abzuleiten. 

Die eigene Phantasie der Kinder wird angeregt und die Materialien, bzw. Naturmaterialien, die sie in 

ihrer Umgebung finden, kreativ im Spiel umgewandelt und eingesetzt.  

Sie werden sanft zur Selbstständigkeit herangeführt und in ihren eigenständigen altersabhängigen 

Entscheidungsprozessen bestärkt. Im Rahmen des freien Spiels haben die Kinder die Möglichkeit mit 

anderen Kindern aus der Gruppe Kontakte zu knüpfen, ins freie Spiel zu finden und sich mit ihnen 

auseinander zu setzen. Das Kind lernt soziale Verhaltensweisen und Rücksichtnahme kennen, 

trainiert die Kommunikationsfähigkeit und erfährt Konfliktsituationen.  

Die Persönlichkeit der Kinder wird positiv unterstützt und es entwickeln sich Wertvorstellungen die 

ein gesellschaftliches Miteinander ermöglichen. Die individuelle Entwicklung wird kindgerecht und 

wertschätzend vorangetrieben. Die Kinder erleben bei jedem Besuch im Waldkindergarten neue 

Herausforderungen. Der Wald hält viele verschiedene Abenteuer bereit und wird gerne als ein 

„Schatz der Natur“ wahrgenommen.    

 

 

4. Basiskompetenzen 

Auszug aus „Der Bayerische Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur 

Einschulung“ vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 

Staatsinstitut für Frühpädagogik München.  

Die Basiskompetenzen ergänzen das Kind mit seinen Fähigkeiten in seiner Persönlichkeit. Es befähigt 

das Kind mit anderen Kindern und Erwachsenen zu interagieren, sich mit Aufgaben oder Problemen 

aus eigener Kraft zu bewältigen und sich mit den Gegebenheiten in seiner Umwelt auseinander zu 

setzen.  
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4.1 Personale Kompetenz 

4.1.1 Selbstwahrnehmung 

Ein hohes Selbstwertgefühl ist die Voraussetzung für die Entwicklung von Selbstvertrauen und es 

entsteht, wenn sich das Kind in einem ganzen Wesen angenommen und geliebt fühlt. Ein Kind erlebt 

ein respektvolles und freundliches Miteinander von Kindern und Pädagogen.  

Das Selbstkonzept ist das Wissen über sich selbst. Es bezieht sich auf die Fähigkeit mit anderen 

zurecht zu kommen, welche Gefühle in unterschiedlichen Situationen erlebt werden, wie fit man ist 

und wie man aussieht. Die körperliche Leistungsfähigkeit wird mit positiver Rückmeldung gesteigert.  

 

 

4.1.2 Motivationale Kompetenz  

Die Kinder haben ein psychologisches Grundbedürfnis und wollen selbst bestimmen, was sie tun und 

wie sie es tun. In ihrer Autonomiephase werden sie unterstützt und bekommen möglichst oft 

Gelegenheit, selbst zu entscheiden. Sie lernen, ihr Handeln an ihren Werten auszurichten und sich zu 

verhalten, wie es ihrem Selbst entspricht. Im Kompetenzerleben haben die Kinder einen gesunden 

Ehrgeiz und suchen ständig nach neuen Herausforderungen. Sie brauchen Unterstützung und 

angemessene Aufgaben, die ihren Leistungen entsprechen oder sogar darüber liegen. Unter 

Selbstwirksamkeit versteht man die Überzeugung, schwierige Aufgaben oder Probleme aufgrund 

eigener Kompetenzen bewältigen zu können. Ein selbstwirksames Kind ist zuversichtlich und voller 

Selbstvertrauen. Es ist überzeugt, dass es alles schaffen wird, auch wenn es schwierig ist. Die Kinder 

werden gestärkt und die Angst vor Neuem und Schwierigen genommen.  

Selbstwirksamkeit können Kinder dann am besten entwickeln, wenn auf bestimmte 

Verhaltensweisen vorhersehbare Konsequenzen in Form von Reflexionen oder das Wiederholen von 

Regeln folgen.  Unter Selbstregulation versteht man, dass das Kind sein Verhalten selbst beobachtet 

und es selbst bewertet. Erfolg führt in der Regel dazu, dass das Kind seinen Gütemaßstab 

heraufsetzt. Nach Misserfolg setzt das Kind seinen Gütemaßstab niedriger an. Selbstreguliertes 

Verhalten wird z.B. unterstützt, indem die Pädagogen Handlungsabläufe oder Problemlöseprozesse 

kommentiert und dem Kind zeigen, wie es sein Verhalten planen, beobachten und steuern kann.  

 

 

4.1.3 Kognitive Kompetenz 

Die Wahrnehmung durch Sehen, Hören, Tasten, Schmecken und Riechen ist grundlegend für 

Erkennungs-, Gedächtnis,- und Denkprozesse. Durch verschiedene Experimente und Aktivitäten 

werden die Kinder angeregt ihre Sinne individuell einzusetzen. Das Denken im Krippen- und 

Kindergartenalter führt häufig zu Widersprüchen, die dem Kind nicht bewusst sind. Es werden 

Denkaufgaben, die an dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst sind, gestellt. Die Begriffsbildung 

wird durch konkrete Ereignisse im Rahmen von Experimenten oder Diskussionen präsentiert und 

erklärt. Vorschulkinder verfügen über eine gute Wiedererkennungsfähigkeit und auch über ein recht 

gutes Ortsgedächtnis, z.B. finden sie versteckte Gegenstände.  
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Die Kinder bekommen viele Gelegenheiten ihr Gedächtnis zu schulen z.B. durch Geschichten 

nacherzählen, Gedichte und Lieder erlernen, Memory oder Kim-Spiele. Die Kinder lernen Probleme 

unterschiedlicher Art zu analysieren, Problemlösungsalternativen zu entwickeln, diese abzuwägen, 

sich für eine von ihnen zu entscheiden und angemessen umzusetzen um den Erfolg zu prüfen. Die 

Kinder werden unterstützt und ermuntert, bei Problemen selbst nach Lösungen zu suchen. Die 

Kreativität zeigt sich durch originellen Ausdruck im motorischen, sprachlichen, musikalischen und 

gestalterischen Bereich. Die Kinder werden ermuntert Reime zu finden, phantasievolle Geschichten 

zu erzählen, nach eigenen Vorstellungen zu malen, selbst erfundene Melodien zu singen, auf einem 

Musikinstrument zu spielen und sich rhythmisch zu Musik zu bewegen.  

 

4.1.4 Physische Kompetenz 

Die Kinder lernen grundlegende Hygienemaßnahmen selbstständig auszuführen, z.B. Hände 

waschen, Nase putzen, Toilettengang. Außerdem wird es über gesundheitlichen Wert einzelner 

Lebensmittel informiert und entwickelt eine positive Einstellung gegenüber gesunder und 

ausgewogener Ernährung. Die Kinder erhalten ausreichend Gelegenheit, die Grob und Feinmotorik 

zu üben. Sie können ihren Bewegungsdrang ausleben (täglich im Wald), körperliche Fitness 

ausbilden, den Körper beherrschen lernen und Geschicklichkeit entwickeln, Fädelspiele, Mal-und 

Bastelangebote etc. Die Kinder lernen, dass es wichtig und notwendig ist, sich für bestimmte 

Aufgaben körperlich und geistig anzustrengen und sich danach wieder zu entspannen, z.B. 

Bilderbuch anschauen, Rückenmassage, Meditation.  

 

4.2 Kompetenzen zum Handeln im sozialen Kontext 

4.2.1 Soziale Kompetenzen 

Die Kinder bekommen die Gelegenheit Beziehungen aufzubauen, die durch Sympathie und 

gegenseitigen Respekt gekennzeichnet sind. Von den Pädagogen werden sie mit offenem und 

wertschätzendem Umgang unterstützt und begleitet, Gespräche über das soziale Verhalten 

wahrgenommen und Kontakt zu neuen Kindern aufzubauen. Die Kinder entwickeln Empathie und 

lernen sich in andere Personen hineinzuversetzen, sich ein Bild von ihren Gefühlen zu machen und 

ihr Handeln zu verstehen. Zugleich lernen die Kinder ihre Eindrücke im Gespräch mit ihrem 

Gegenüber zu überprüfen. Die Kommunikationsfähigkeit wird gefördert, indem die Kinder lernen 

sich auszudrücken, die richtigen Begriffe sowie eine angemessene Gestik und Mimik zu verwenden. 

Sie lernen andere ausreden zu lassen, ihnen zuzuhören und bei Unklarheiten nachzufragen. Die 

Kinder bekommen viele Gelegenheiten Gespräche in Form von Sitzkreisen, bei 

Bilderbuchbetrachtungen, beim Besprechen von Experimenten zu führen. In der 

Kooperationsfähigkeit lernen die Kinder sich mit Gleichgesinnten und Erwachsenen bei 

gemeinsamen Aktivitäten zusammen zu arbeiten, z.B. Erarbeiten von Projekten, Spiele, bestimmter 

Waldbereich auswählen, aktuelles Wetter, Vorbereitung von Festen und bei der Planung von 

täglichen Aktivitäten. Sie lernen sich mit anderen abzusprechen, gemeinsam etwas zu planen, dies 

abgestimmt durchzuführen und abschließend über die Erfahrungen zu sprechen. 

Zwischenmenschliche Konflikte treten im Kindergartenalter gehäuft auf. Deshalb ist das Erlernen von 

Konfliktlösetechniken besonders hilfreich.  
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Die Kinder erfahren, wie sie die Verschärfung von Konflikten verhindern und wie sie sich durch 

andere hervorgerufene Gefühle distanzieren und Kompromisse finden können. Dabei wird versucht 

dem Kind aufzuzeigen, wie es als „Mediator“ in Konflikte anderer Kinder vermittelnd eingreifen kann.   

 

4.2.2 Entwicklung von Werten und Orientierungskompetenz  

Die Kinder haben ein grundlegendes Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit, übernehmen die Werte 

der Bezugsgruppe und machen diese Werte zu ihren eigenen. Die Pädagogen leben den Kindern 

christliche und andere verfassungskonforme Werte vor und setzen sich mit ihnen darüber 

auseinander.  

In der Auseinandersetzung die ethischen Streitfragen zu erkennen, zu reflektieren und dazu Stellung 

zu beziehen, greifen die Pädagogen gemeinsam mit den Kindern diese Themen in Form von passende 

Vorlesegeschichten, Gedankenerzählungen auf und es werden grundlegende ethische Fragen 

besprochen.  

In einer welt- und wertoffenen Gesellschaft ist es unabdingbar, dass Kinder Personen mit anderen 

Werten, Einstellungen und Sitten gegenüber unvoreingenommen sind. Die Kinder haben 

selbstverständlich die Möglichkeit verschiedene Kulturkreise kennen zu lernen und ihnen 

Wertschätzung entgegenzubringen. Wichtig ist, dass sich alle Kinder ihrer eigenen Kultur zugehörig 

fühlen. Jedes Kind ist ein einzigartiges Individuum. Es hat ein Recht auf Anderssein und anerkannt zu 

werden – unabhängig davon, ob es z.B. behindert oder nicht behindert, schwarz oder weiß, männlich 

oder weiblich ist. Die Kinder haben dieses Recht für sich zu beanspruchen und anderen zu gewähren. 

Die Kinder haben in der Gruppe ein Solidaritätsgefühl. Sie lernen zusammenzuhalten und 

füreinander einzusetzen. Das bedeutet, dass Erwachsene Verständnis haben, wenn Kinder ihre 

eigenen Bedürfnisse und Wünsche einem gegenüber zum Ausdruck bringen – schließlich sind die 

Kinder in der Regel die Schwächeren.  

 

4.2.3 Fähigkeit und Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme 

Die Kinder lernen, dass sie selbst für Verhalten und Erleben verantwortlich sind und dass sie ihr 

Verhalten anderen gegenüber kontrollieren können. Sie lernen sich für Schwächere, Benachteiligte 

und Unterdrückte einzusetzen – egal, ob es andere Kinder in ihrer Gruppe, andere ihnen bekannte 

Menschen oder Fremde sind. Schon in den ersten sechs Lebensjahren begegnen Kinder der 

zunehmenden Umaweltverschmutzung. Es ist wichtig, dass Kinder Sensibilität für alle Lebewesen und 

die natürlichen Lebensgrundlagen entwickeln und dabei lernen, ihr eigenes Verhalten zu überprüfen, 

inwieweit sie selbst etwas zum Schutz der Umwelt und zum schonenden Umgang mit ihren 

Ressourcen beitragen können. Im Waldkindergarten wird ein Grundverständnis über 

Müllvermeidung, Mülltrennung und Recyclingsprozesse z.B. Brotzeit in Behälter und keine 

Verwendung von Plastiktüten gewonnen. Die Kinder erhalten Möglichkeiten, Freude bei der 

Übernahme von Verantwortung für das Gedeihen der Lebewesen und deren Lebensraum zu 

erfahren.  
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4.2.4 Fähigkeit und Bereitschaft zur demokratischen Teilhabe 

Der Waldkindergarten steht in der besonderen Verantwortung, Kinder auf das Leben in einer 

demokratischen Gesellschaft vorzubereiten. Kinder sollen Entscheidungsfindungen und 

Konfliktlösungen auf demokratischen Weg lernen – im Gespräch und durch Abstimmungen, nicht 

aber durch Gewalt und Machtausübung. Teilhabe an Demokratie bedeutet auch, dass die Kinder in 

der Lage sind, eine eigene Position zu beziehen und nach außen zu vertreten, dass sie andere 

Meinungen akzeptieren und Kompromisse aushandeln.  

 

 

4.3 Lernmethodische Kompetenz  

4.3.1 Lernen wie man lernt 

Lernmethodische Kompetenz ist die Grundlage für einen bewussten Wissens- und Kompetenzerwerb 

und der Grundstein für schulisches, lebenslanges und selbst gesteuertes Lernen. Wissen kompetent 

nutzen zu können, hängt von der Art und Weise ab, wie man Wissen erworben hat.  

Themenzentrierte Ansätze und Methoden haben im Elementarbereich Tradition, z.B. Projektansatz; 

Jahresthema. Die Kinder lernen beim meta-kognitiven Ansatz für sie interessante Inhalte effektiver, 

nachhaltiger, mit mehr Bewusstsein und Verständnis für ihre Lernprozesse kennen, die zugleich die 

Stärkung aller Basiskompetenzen ermöglicht.  

Kompetenzen, neues Wissen bewusst, selbst gesteuert und reflektiert erwerben:  

- Neue Informationen gezielt beschaffen und verarbeiten 

- Neues Wissen verstehen und begreifen, sich dessen Bedeutung erschließen 

- Neues Wissen aufbereiten und organisieren 

- Kompetenter und kritischer Umgang mit Medien 

Kompetenzen, erworbenes Wissen anzuwenden und zu übertragen: 

- Wissen auf unterschiedliche Situationen übertragen,  

- Wissen in unterschiedlichen Situationen flexibel zu nutzen 

- Wissen zur Problemlösung sachgerecht, kreativ und sozial verantwortlich einsetzen  

Kompetenzen, die eigenen Lernprozesse wahrzunehmen, zu steuern und zu regulieren (meta-

kognitive Kompetenzen): 

- Über das eigene Lernen nachdenken, sich das eigene Denken bewusst machen 

- Verschiedene Lernwege kennen und ausprobieren 

- Sich bewusst machen, wie man eine vorgegebene Lernaufgabe angeht 

- Sich bewusst machen, wie man einen Text oder eine Geschichte versteht und wie man dieses 

Verständnis erworben hat 

- Eigene Fehler selbst entdecken und eigenständig korrigieren 

- Die eigenen Leistungen zutreffend einschätzen und würdigen können 

- Das eigene Lernverhalten planen und sich die eigenen Planungsschritte bewusst machen  
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4.4 Kompetenter Umgang mit Veränderungen und Belastungen 

4.4.1 Widerstandsfähigkeit (Resilienz) 

Resilienz ist die Grundlage für eine positive Entwicklung, Gesundheit, Wohlbefinden und hohe 

Lebensqualität sowie der Grundstein für einen Umgang mit individuellen, familiären und 

gesellschaftlichen Veränderungen und Belastungen.  

Erscheinungsformen von Resilienz sind insbesondere: 

- Positive, gesunde Entwicklung trotz andauernd hohen Risikostatus, z.B. Armut, psychische 

Erkrankung eines Elternteils, eigene chronische Erkrankung oder Behinderung 

- Beständige Kompetenz auch unter akuten Stressbedingungen, die kritische Lebensereignisse, 

z.B. elterliche Trennung und Scheidung, Wiederheirat eines Elternteils oder Lebensphasen 

erhöhter Vulnerabilität (vor allem Übergänge im Bildungsverlauf) auslösen 

- Positive bzw. schnelle Erholung von traumatischen Ereignissen, z.B. Tod eines Elternteils, 

sexueller Missbrauch, Kriegserlebnisse  

 

Resiliente Kinder, die sich trotz riskanter Lebensumstände zu einer kompetenten, leistungsfähigen, 

stabilen und selbstbewussten Persönlichkeit entwickeln, zeichnen sich insbesondere durch folgende 

personale Ressourcen aus: 

- Hohe Problemlösefähigkeit, Kreativität und Lernbegeisterung 

- Positive Selbsteinschätzung, Selbstvertrauen und hohes Selbstwertgefühl 

- Sicheres Bindungsverhalten 

- Positives Denken, optimistische Lebenseinstellung 

- Talente, Interessen und Hobbys 

 

Die sozialen Ressourcen entscheiden maßgeblich, inwieweit es Kindern gelingt, sich zu resilienten 

Persönlichkeiten zu entwickeln, so insbesondere: 

- Sichere Bindungen und positive Beziehungen zu ihren erwachsenen Bezugspersonen 

- Positive Rollenmodelle 

- Offenes, wertschätzendes Klima sowie demokratischer Umgang- und Erziehungsstil 

- Positive Freundschaftsbeziehungen 

- Positive Lernerfahrungen im Waldkindergarten 

- Konstruktive Zusammenarbeit zwischen Elternhaus, Kindertageseinrichtung und Schule  

 

Resilienz bündelt jene personalen und sozialen Ressourcen, die das Kind in die Lage versetzen, seine 

Entwicklungsaufgaben auch unter riskanten Lebensumständen in positiver Weise zu bewältigen. 

Resilienz wird im Entwicklungsverlauf erworben und kann über Zeit und Situationen hinweg variieren 

und sich verändern, je nachdem, welche Veränderungen und Belastungen das Kind zu bewältigen hat 

und wie deren Bewältigung gelingt.  
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Positives Bewältigungshandeln ist mit Lernprozessen verknüpft: 

- Wahrnehmen von Bedingungen und Situationen, die einen belasten und überfordern 

- Erkennen der eigenen Gefühle und Reaktionen im Umgang mit solchen Situationen 

- Kennenlernen und Einüben günstiger Bewältigungsstrategien 

- Bewusstsein für ungünstiges Bewältigungsverhalten 

- Einschätzen der subjektiven Belastung und der eigenen Bewältigungs- und 

Kontrollmöglichkeiten bei Auftreten kritischer Ereignisse 

- Überzeugung, Ereignisse kontrollieren und beeinflussen können 

- Begreifen von Belastung und Veränderung von Herausforderungen und Chance für 

persönliche Weiterentwicklung 

- Planung, Steuerung und Reflexion der eigenen Gefühle und Reaktionen im 

Bewältigungsprozessen (Selbstmanagement)  

- Fähigkeit, gebärdende Umwelteinflüsse zu erkennen und sich zu schützen  

 

Kinder sind fähig und kompetent, ihre Entwicklungsaufgaben auch unter erhöhten Anforderungen 

mitzugestalten und aktiv zu lösen, sie verfügen über erstaunliche Widerstands- und Selbsthilfekräfte. 

Die gelingt ihnen umso besser, wenn sie in ihrem Bewältigungsprozess und in der Entwicklung der 

dazu nötigen Kompetenzen unterstützt und bestärkt werden.  

Eigenaktivität und Verantwortungsübernahme stehen daher im Mittelpunkt. Kinder, die den Umgang 

mit Belastungen und Veränderungen meistern, gehen aus dieser Erfahrung gestärkt hervor und 

schaffen günstige Voraussetzungen, auch künftige Anforderungen gut zu bestehen. Je mehr 

Entwicklungsaufgaben ihnen gelingen, umso mehr stabilisiert sich ihre Persönlichkeit. Sie lernen mit 

steter Veränderung und Belastung in ihrem Leben kompetent umzugehen und diese als 

Herausforderung und nicht als Belastung zu begreifen.  

 

 

5. Bildungsbereiche  

Der Begriff Bildung umfasst nicht nur die Aneignung von Wissen und Fertigkeiten. Vielmehr geht es in 

gleichem Maße darum, Kinder in ihren Entwicklungsbereichen, insbesondere in den sensorischen, 

motorischen, emotionalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und mathematischen zu begleiten, 

zu fördern und herauszufordern. Im Waldkindergarten wird anhand der Bildungsbereiche ein kleiner 

Einblick gewährt, wie die Kinder sich ganzheitlich entwickeln und spielerisch gefördert werden.   

 

„Einen Wald lernt man erst richtig kennen, wenn man ihn belauscht, 

ihn beriecht und ihn hautnah befühlt.“ 
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5.1 Körper, Gesundheit, Bewegung: 

Täglich an der frischen Luft, gesunde & abwechslungsreiche Brotzeit, Gemüse selber anpflanzen, 

Müllvermeidung und Müll entsorgen, Wasser zum Händewaschen einteilen, Fähigkeit Grenzen und 

Gefahren einschätzen lernen, bewegen, klettern, balancieren im Wald, Kinderyoga, Meditieren, zur 

Ruhe kommen und sich entspannen, vielfältige Sinneserfahrungen durch eine anregende Umgebung 

und Materialien, Unterstützung der Kinder beim An- und Ausziehen, Toilettengang und 

Händewaschen 

 

5.2 Sprache, Zeichnen, Schrift, Kommunikation: 

Buchbetrachtung, Geschichten erzählen oder zuhören, Frage- und Reimspiele, Lieder, Erzählrunde im 

Morgenkreis, Bewegungsspiele in der Gruppe, alltagsintegrierte Sprachförderung, Fingerspiele, 

malen, stempeln, schreiben, Stifthaltung 

 

5.3 Mathematik, Naturwissenschaft, Technik: 

Experimente mit Wasser, Feuer, Luft, Magnetismus, messen, wiegen, mischen, die Umgebung im 

Jahreszeitenwechsel wahrnehmen, Tiere beobachten, behutsam mit kleinen und großen Lebewesen 

umgehen, Blumen säen, Gemüse anbauen, verschiedene Pflanzen wahrnehmen, Herstellung von 

alternativem Spielmaterial, Insekten schützen (Insektenhotel bauen),  

Angebote zur Nahrungszubereitung, wiegen, messen, schneiden, schälen, mischen, rollen, stechen, 

erhitzen, backen und schmecken, mit Naturmaterialien bauen und konstruieren, verschiedene 

Strukturen kennen lernen (Kalender, Uhr, Tag und Nacht), unterschiedliches Wetter erleben (Sonne, 

Regen, Schnee), Tag & Nacht / hell & dunkel, Zahlenverständnis entwickeln (tägliches Zählen der 

Kinderanzahl), sortieren, vergleichen, messen, Raum- Lagebeziehungen erfahren (oben, unten, 

rechts, links), Zahlreime, Zahlenspiele, Zahlengeschichten  

 

5.4 Kultur, Gesellschaft, Politik: 

Im Gesprächskreis zuhören & ausreden lassen, Partizipation, Feste feiern & Brauchtum, Rollenspiele, 

Verantwortung für eigenes Handeln übernehmen, soziale Kontakte pflegen, ältere Kinder helfen 

Jüngeren, Wünsche und Bedürfnisse äußern, die Lebensweisen von Kindern in anderen Ländern 

kennen lernen, Generationsübergreifende Aktivitäten, z.B. Vorlesen von Senioren 

 

5.5 Religion, Philosophie, Ethik: 

Aushandeln und Einhalten von Regeln, Zusammenleben in der Gruppe, Werthaltung kennen lernen 

(z.B. Achtung, Respekt, Verantwortung), unterschiedliche Formen von Weltanschauung kennen 

lernen, Sinn- und Bedeutungsfragen stellen, eigene Erfahrungen machen und ein eigenes Gottesbild 

entwickeln, Feste und Rituale aus eigenen und anderen Kulturkreisen entdecken 
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5.6 Musisch, ästhetische Bildung, Medien: 

Lieder, rhythmische Bewegungslieder und Spiele, Theaterstücke, Meditation, eigene Sing- und 

Sprechstimme entdecken, Geräusche, Klänge und Töne lauschen und selber produzieren, 

künstlerisches und kreatives Gestalten mit Naturmaterialien, Schneiden, Basteln, z.B. Instrumente 

selber Basteln, Malen nach Musik, Musik hören Bücher, den Kindergartenalltag medial festhalten 

(Erzählungen der Kinder dokumentieren, digitale Bilder machen)  

 

 

6. Die Pädagogen 

 

Das Herzstück einer Kita sind die Menschen, die dort zusammenkommen –  

sie sind die wichtigste Ressource um Potenziale entfalten und entwickeln. 

 

6.1 Die Rolle des Pädagogen 

Der Pädagoge ist zuverlässig, kompetent, authentisch, flexibel, einfühlsam, aufmerksam, 

wertschätzend und bringt die besten Voraussetzungen mit, um den Waldkindergarten mit seiner 

Begeisterung zur Natur zu ergänzen. Er nutzt die Gelegenheit bei jedem Wetter in die Natur zu 

gehen, um Kindern mit seinem Wissen und seiner positiven Grundeinstellung einen direkten Kontakt 

zur Natur herzustellen.  

Der Pädagoge schafft für die Kinder ein entspanntes Umfeld mit ausreichend Freiraum und viel Ruhe. 

Die individuellen Interessen und Bedürfnisse der Kinder werden erkannt, beobachtet und 

dokumentiert. Er ist den Kindern ein Vorbild im achtsamen, kompetenten Umgang der Ressourcen, 

mit Flora und Fauna und bringt seine persönliche Wertschätzung verbal und nonverbal zum 

Ausdruck. Er behandelt Tiere artgerecht und ist sich über bedrohte Tiere bzw. Pflanzen in der Natur 

bestens bewusst. Über mögliche Gefahrenquellen ist er fortlaufend informiert. Bei Verletzungen, 

Kontakt mit Giftpflanzen oder Wunden behält er Ruhe und handelt fachgerecht und angemessen. Bei 

Umbruch des Wetters ist er in der Lage spontan zu reagieren und kurzfristige Entscheidungen zu 

treffen. Er pflegt ein achtsames Miteinander, hört aufmerksam zu und tauscht sich stetig mit seinen 

Teammitgliedern aus. Es werden fortlaufend pädagogisch wertvolle Ziele gesetzt, die Umsetzung von 

neuen Themen besprochen, Feste organisiert, in Bring- und Abholzeiten findet regelmäßiger 

Austausch mit den Eltern statt und er zieht zukünftige Kooperationspartner mit in den 

Waldkindergarten ein. Der Pädagoge sammelt fortlaufend neue Ideen für das ganze Jahr, organisiert 

mit im Team die Wochenplanung, ergänzt aktuelle Beobachtungen und bereitet unter anderem die 

Entwicklungsgespräche vor.  
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7. Wichtig 

7.1 Gesundheit 

Spaß und Freude draußen in der Natur bei Sonnenschein aber auch bei Wind und Wetter zu erleben, 

regt das Immunsystem an und stärkt es nachhaltig. Kinder sind im Freien weniger den 

Infektionskrankheiten ausgesetzt als in geschlossenen Räumlichkeiten und das Immunsystem wird 

gestärkt. Erkältet dennoch ein Kind ist Schnupfen im Freien leichter zu ertragen. 

 

 

7.2 Brotzeit 

Die Kinder sind im Waldkindergarten immer unterwegs und es werden für die vormittags & mittags – 

Vesper voraussichtlich zwei vollwertige und gesunde Brotzeiten benötigt. Z.B. Vollkornprodukte, 

Obst, Gemüse, Müsliriegel, Trockenobst und Nüsse. Nachdem es keine Kühlmöglichkeit im Wald gibt, 

wird eine fleischlose Brotzeit bevorzugt.                                                                                               

Außerdem wird von Süßem wie z.B. Marmelade, Schokoaufstrich und Gummibärchen abgesehen. 

Aus Erfahrung werden die Kinder davon nicht ausreichend satt und die Gefahr besteht, dass 

Stechinsekten angelockt werden.  

Die Trinkflasche kann mit Wasser oder ungesüßtem Tee gefüllt werden und sollte für die Kinder 

leicht zu öffnen sein.   

 

 

7.3. Kleidung und Ausstattung  

In einem Waldkindergarten sind die Kinder mit den Pädagogen das ganze Jahr bei jedem Wetter 

draußen in der Natur. Damit die Kinder mit Freude dabei sind und sich wohl fühlen ist eine 

Grundausstattung und eine wetterangepasste Kleidung besonders wichtig. Ebenfalls sollte darauf 

geachtet werden, dass alles mit dem Namen des Kindes beschriftet ist.  

 

Der Rucksack: 

- Der Rucksack sollte im Verhältnis zum Kind passen 

- gepolsterten Schultergurte und verstärktem Rückenteil  

- verstellbarem Brust- und oder zusätzlichem Bauchgurt  

- Wasserfestes und isolierendes Sitzkissen 

- Auslaufsichere und leicht zu öffnende Trinkflasche mit ungesüßtem Tee oder Wasser 

- Voraussichtlich zwei wiederverwendbaren Brotzeitdosen (Brotzeit vormittags und mittags), 

ohne weitere Verpackung (z.B. Joghurt in eine extra kleine auslaufsichere Dose, inkl. Löffel. 

Bevorzugt vegetarisch oder vegan) 

- Sammelbeutel aus Jute, Baumwolle etc.  

- Einwegtaschentücher 

- Kleines Baumwollhandtuch zum Abtrocknen der Hände 
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Winterkleidung:  

- Bewährt hat sich das „Zwiebelsystem“, mehrere dünnere Kleidungsschichten übereinander 

halten wärmer, als wenig dicke Schichten. Darauf achten, dass alle Kleidungsstücke sich leicht 

öffnen und schließen lassen 

- Wegen Wärmeverlust, beim Toilettengang keine einteiligen Schneeanzüge  

- Warme luftdurchlässige Winterjacke mit hoher Wassersäule 

- Gefütterte und strapazierfähige Hosen mit hoher Wassersäule 

- Lange Unterwäsche, bzw. Funktionsunterwäsche (z.B. Wolle/Seide) 

- Gut isolierende und wasserfeste Handschuhe/Fäustlinge mit langen Stulpen,  

ein Ersatzpaar Strickhandschuhe  

- Warme Mützen oder Schlupfmützen aus Wolle oder Fleece 

- Gefütterte Wanderschuhe oder Schneestiefel mit Knöchelschutz 

 

 

 

Regenkleidung: 

- Matschhose und Regenjacke mit verschweißten Nähten und hoher Wassersäule 

- Knöchelhohe Regenstiefel, vorteilhaft mit herausnehmbaren Innenschuh oder zusätzlichen 

Nässeschutz-Überschuh schützt das Schuhwerk, sind faltbar und leicht zu verstauen  

- Wasserdichte Kopfbedeckung oder Regenhut z.B. „Südwester“ schützt den Nacken vor Nässe 

 

 

Sommerkleidung: 

- Jacke 

- Lange, leichte Outdoorhose 

- Langarm Oberteil 

- Lange Socken die über die Hosenbeine gezogen werden können  

- Schuhwerk mit Knöchelschutz 

- Sonnenhut 

- Sonnenschutzcreme 

 

 

7.4 Gefahren und Risiken 

Beim Aufenthalt im Wald lauern verschiedene Gefahren. Daher ist es für den Pädagogen wichtig stets 

wachsam, geschult und erfahren zu sein. Um Gefahren aus dem Weg zu gehen, sucht das Personal 

die beste und sinnvollste Lösung. Gesamt- oder Kleingruppen werden daher immer von einem 

Pädagogen begleitet und kein Kind darf unter keinen Umständen den gemeinsam angestrebten Platz 

ohne Erlaubnis verlassen.  

 

 



 

S e i t e  19 | 24 

 

Beim Wetterumschwung, begibt sich die gesamte Gruppe umgehend in die Schutzhütte am 

Waldplatz, (ggf. müssen die Kinder zügig von einem Abholberechtigten aus dem Wald geholt 

werden), runterhängende Äste, entwurzelte oder bald umfallende Bäume werden dem zuständigen 

Förster zügig gemeldet und weiteres wie z.B. die Bereiche von Waldarbeiter weiträumig umgangen, 

Baumstammstapel (gesammeltes und sortiertes Rundholz), sog. Holzpolter, steile und rutschige 

Hänge, Wassergraben, Wildtierbauten, Tierfallen und Jägerstände werden vermieden.   

Beim Sammeln, Klettern, Spielen und Pirschen im Wald bleiben dennoch Verletzungen oder 

zerrissene, auf gewetzte Kleidung nicht aus und sollte daher immer in Betracht gezogen werden, dass 

dies trotz in Anwesenheit eines Pädagogen vorkommt.    

 

 

7.5 Die Alternative - Der „Schutzraum“ im alten Schulgebäude 

Der vorgesehene Schutzraum im 1. OG vom alten Schulgebäude der Gemeinde Brunnen steht der 

Gruppe vom Waldkindergarten bei einer Unwettergefahr als Ausweichmöglichkeit jeder Zeit zur 

Verfügung. Ein großzügiger lichtdurchfluteter Raum ausgestattet mit Tischen und Stühlen, einer 

Sanitäranlage und einer kleinen Küche ermöglichen den Kindern und den Pädagogen eine sichere 

Alternative.  

Die Familien werden rechtzeitig über die zuständigen Pädagogen informiert, dass sich die Gruppe 

zum vereinbarten Zeitpunkt (meist ein Tag im Voraus) im Schutzraum trifft. Dabei ist es wichtig, dass 

die Kinder nicht in Panik verfallen und es zum Schutz für uns alle dient, wenn wir uns an diesem Tag 

nicht wie gewohnt an unserem Waldplatz treffen. Das können z.B. starke Böen & Stürme, Gewitter, 

extreme Schneeverwehungen und deutliche Minustemperaturen sein. Bei Regengüssen ist es nicht 

vorgesehen, dass der Schutzraum aufgesucht wird. Dafür haben die Kinder viel zu viel Freude daran, 

auch mit vollem Körpereinsatz sich mit dem Element Wasser auseinander zu setzen. Hierzu braucht 

es nur die richtige Ausstattung an Kleidung. Die Holzhütte kann danach zum Trockenlegen und 

Aufwärmen genutzt werden.   

Die Erfahrungen werden sich im Laufe der Zeit zeigen, wie oft es tatsächlich vorkommt, dass der 

Waldkindergarten nicht wie gewohnt im Wald stattfinden kann.  

Selbstverständlich werden auch im „Schutzraum“ allerlei Beschäftigungsmöglichkeiten stattfinden. 

Die Kinder benötigen auch an diesem Tag eine gesunde, vollwertige Brotzeit und eine Trinkflasche.  

Der Kindergartentag endet regulär.  

 

Adresse:  

     „Alte Schule“ 

Ingolstädter Straße 6 

    86564 Brunnen  
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7.6 Pädagogische Maßnahmen, Grenzen und Regeln in der Natur 

Beim Aufenthalt mit Kindern in der Natur, bzw. im Wald sind Regeln im Waldkindergarten ein 

wichtiger Bestandteil. Das Gefährdungsrisiko für die Kinder zu minimieren und auf den Schutz der 

Natur zu achten. Die Pädagogen wollen zusammen mit den Kindern in der Gemeinschaft die Regeln 

erarbeiten und durch regelmäßiges wiederholen sie in Erinnerung behalten. 

 

Allgemeine und wichtige Verhaltensregeln: 

- Die Kinder bleiben in Sicht- und Rufweite der Pädagogen und sollen sich unter keinen  

  Umständen vom Platz entfernen! 

- Tiere und Pflanzen werden achtsam behandelt und bleiben in der Natur   

- Vor dem Essen und nach dem Toilettengang werden die Hände gewaschen 

- abgerissene oder gesammelte Blätter, Früchte, Beeren, Pilze, etc.  

  werden nicht in den Mund genommen 

- zahme Wildtiere, Kadaver und Kot sollen zum Schutz vor Infektionen nicht angefasst werden 

- Verpackungen bzw. Müll sollte möglichst bei der Brotzeit vermieden werden,  

   er wird eingesammelt und muss wieder mit nach Hause genommen werden 

 

 

7.7 Zecken, Fuchsbandwurm, Eichenprozessionsspinner und Allergien 

Von Frühling bis Spätherbst sind Zecken weit verbreitet. Sie können Krankheiten wie FSME und 

Borreliose auf den Menschen übertragen. Daher sollten die Kinder im Anschluss vom Waldtag nach 

Zecken und Zeckenbisse abgesucht und ggf. ärztlicher Rat hinzugezogen werden.  

Die Ansteckung mit dem Fuchsbandwurm erfolgt vor allem durch Verzehr von Gemüse und Früchten, 

Pilzen oder Waldbeeren, auf denen sich Eier vom Bandwurm befinden. Dies wird im 

Waldkindergarten kommuniziert und es werden auf den Erkundungstouren keine Früchte oder 

Pflanzen ohne Erlaubnis eines Pädagogen gepflückt und verzehrt. Die Raupe des 

Eichenprozessionsspinners kann bei Menschen zu einem Ausschlag oder zu Allergien führen. Die 

Raupe spinnt Nester in den Ästen der Eichen. Mögliche Eichen in der Umgebung werden regelmäßig 

kontrolliert.  

Insektenstiche stellen für Allergiker ein ernst zu nehmendes Risiko dar und sollte unbedingt beim 

Aufnahmegespräch den Pädagogen mitgeteilt werden.  

 

7.8 Erste Hilfe 

Die Pädagogen sind mit einer 1.Hilfe Tasche ausgestattet und über mögliche Allergien der Kinder 

aufgeklärt. Das Personal bewahrt wichtige Notfall-Rufnummern und die Telefonnummern der Eltern 

stehts griffbereit auf und werden bei allen Ausflügen mitgeführt. Das pädagogische Team ist über das 

Waldhandy erreichbar und nimmt regelmäßig an Erste-Hilfe-Kurs teil.  
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8. Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit den Eltern 

Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen, die „Spezialisten“ und der sichere Hafen bzw. Basis für 

ihr Kind. Angestrebt wird daher eine offene Kommunikation.  

Das Vertrauen als auch die Bereitschaft der Eltern, sowie der regelmäßige Austausch zwischen der 

Familie und den Pädagogen liegt der Einrichtung besonders am Herzen und setzt insbesondere im 

ersten Kindergartenjahr eine gute Zusammenarbeit voraus.  

Die Eltern werden in ihren Sorgen, Ängsten und individuellen Lebenssituationen angehört und ernst 

genommen. Gerne sind die Eltern angehalten mit ihrem Fachwissen auf verschiedenen Gebieten, 

ihren Fähigkeiten und ihren Kontakten die eine große Bereicherung darstellt, den Waldkindergarten 

jederzeit zu unterstützen.  

 

 

8.1 Aufgabendienste: 

Der Waldkindergarten befindet sich mitten in der Natur und bezieht weder Strom noch Wasser. Zum 

guten Gelingen der täglichen Arbeit ist das Personal auf die Mithilfe der Eltern angewiesen. 

Dies fängt beim täglichen Kanisterdienst an. Die Eltern wechseln sich hierbei ab und bringen frisches 

Wasser zum Händewaschen mit. Des Weiteren benötigen die Holzhütte und die Toilette eine 

wöchentliche Reinigung. Zur besseren Organisation werden an die Familien Namenslisten 

ausgehändigt.  

 

Weitere Unterstützung im Waldkindergarten gesucht: 

- Nicht nur bei kühleren Tagen soll die Waldhütte zum Aufwärmen der Kinder dienen, sondern 

auch um Tee zu kochen und Brot oder Plätzchen zu backen. Der Kindergarten sucht 

engagierte Eltern die beim Holz machen und stapeln helfen. 

- Sowie Frühjahrs- und Herbstaktionen für die Platzpflege „Rama dama“, Instandhaltung und 

Neubau – Projekte wie z.B. Infokasten, Rucksackhaken, einen kleinen Schuppen zur 

Aufbewahrung von Holz & Spielgeräten, Werkbank, Matschküche, Feuerstelle, Weidentipi, 

Insektenhotel, Hochbeete, Erdkeller usw. 

 

 

8.2 Aufnahmegespräch 

Sobald die Möglichkeit besteht, können Familien ihr Kind im Waldkindergarten Brunnen sich für 

einen Kindergartenplatz vormerken lassen. Die Pädagogen werden baldmöglichst sich mit den 

Familien in Verbindung setzen. Ein vorläufiges Aufnahmegespräch findet voraussichtlich telefonisch 

oder zu einem späteren Zeitpunkt auch Vorort im Waldkindergarten statt.  

Hierbei erleben die Kinder einen ersten Bezug zur Natur und können mit ihren Familien den 

Waldkindergarten und die Pädagogen persönlich kennen lernen. Sie verschaffen sich einen ersten 

Eindruck über den Tagesablauf und es findet ein persönlicher Informationsaustausch im Rahmen des 

Aufnahmegesprächs statt.  
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Das Kennen lernen bzw. das erste Schnuppern ist keine Zusage auf einen Waldkindergartenplatz! Es 

soll lediglich ein Kennen lernen der Einrichtung und als Austausch zwischen Familie und Pädagogen 

dienen. Danach wird voraussichtlich ein Abgleich mit den anderen Kindertageseinrichtungen 

stattfinden und die Pädagogen sind angehalten eine alters- und geschlechtergemischte Gruppe zu 

erstellen. Die Familien bekommen zu einem späteren Zeitpunkt eine Zu- oder Absage mitgeteilt.    

 

8.3 „Informationsbrett“ 

Die Familien bekommen über eine Infotafel einen Überblick welche Themen und Aushänge im 

Waldkindergarten aktuell wichtig sind.  

 

8.4 Tür- und Angel- Gespräche: 

In den Bring- und Abholzeiten ist es wichtig, dass sich das Kind bewusst bei den Pädagogen beim 

Kommen oder Verlassen des Waldkindergarten an- bzw. abmeldet. Ein Blickkontakt mit einem 

Lächeln, lädt den Elternteil dazu ein, sich kurz noch mit dem Pädagogen über Wichtiges, wie z.B. dem 

Gemütszustand des Kindes oder über besondere Ereignisse vom Tagesgeschehen auszutauschen.   

 

8.5 Elterngespräche: 

Voraussichtlich soll mindestens einmal im Jahr ein Elterngespräch stattfinden. Die Themen sind z.B. 

ein Eingewöhnungsabschlussgespräch, der Austausch über den Entwicklungsstand des Kindes oder 

über andere aktuelle persönliche Themen. Die Gespräche finden im Beisein von Eltern und 

Pädagogen statt und basieren auf gezielten Beobachtungen vom Alltagsgeschehen im 

Waldkindergarten.  

 

  8.6 Elternabend: 

Der Elternabend ermöglicht über aktuelle Gruppenprozesse zu berichten und sich über pädagogische 

Punkte auszutauschen. Die Pädagogen wollen den Wünschen, Anregungen und Fragen der Eltern Zeit 

und Raum geben diese anzusprechen. Ein wichtiger Bestandteil des ersten Elternabends ist es, für 

das kommende Kindergartenjahr einen Elternbeirat zu wählen. Der Elternbeirat ist das Bindeglied 

zwischen dem pädagogischen Team und der Elternschaft. 

 

8.7 Elternbeirat: 

Der Elternbeirat vertritt die Wünsche, Interessen und Anregungen aller Eltern. Die Zusammenarbeit 

zwischen den Pädagogen und dem Elternbeirat findet auf Augenhöhe statt, es ist ein 

wertschätzendes und respektvolles Miteinander. Auf Offenheit, Verlässlichkeit und Unterstützung 

von Festen und Aktivitäten legt das pädagogische Team großen Wert. 
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9. Qualitätsmanagement der Einrichtung 

9.1 Zusammenarbeit im Team 

Um die Qualität des Waldkindergartens zu sichern, werden im Rahmen der Konzeption regelmäßige 

Teamsitzungen, Konzeptionstage, Fortbildungen und Personalgespräche im Team stattfinden. 

 

9.2 Kooperation mit den Eltern 

Die Kooperation mit den Familien wird im Rahmen des Erziehungs- und Bildungsauftrages ein 

wichtiger Bestandteil der Arbeit sein. Es sollen regelmäßige Entwicklungsgespräche, Elternabende 

und Jahreszeiten abhängige Feste stattfinden. Jederzeit wird es bei Sorgen, Fragen, Kritik, 

Problemen, Lob oder Interesse an einer Hospitation etc. die Möglichkeit geben, persönlich, schriftlich 

oder telefonisch Kontakt zur Leitung oder zum Elternbeirat aufzunehmen. Jährliche Elternbefragung 

geben wertvolle Rückmeldung über die pädagogische Arbeit. Ehrlichkeit, Offenheit und Vertrauen 

tragen zu einem harmonischen Miteinander bei. Die Qualität der Einrichtung kann so fortwährend 

angepasst werden. 

 

9.3 Öffentlichkeitsarbeit 

Die Homepage ermöglicht vielen Interessierten einen Überblick in die pädagogischen Inhalte, 

(welche im Laufe der Zeit ergänzt werden) zu bekommen. Die Eröffnung des Waldkindergartens wird 

öffentlich bekannt gegeben. Interessierte Familien bekommen zeitnah die Möglichkeit ihr Kind im 

Waldkindergarten Brunnen anzumelden.  

 

9.4 Kooperationen und Vernetzungen 

Um ein breitflächiges Netzwerk aufzubauen, stehen dem Waldkindergarten mögliche 

Kooperationspartner zur Verfügung, wie z.B.: 

-  Eltern, Geschwister, Großeltern etc. 

-  der Träger/ 1.Bürgermeister Gemeinde Brunnen Herr Thomas Wagner  

- der Gemeinderat Brunnen 

- die Stadtverwaltung Schrobenhausen 

- Kinderhaus „Vergiss-mein-nicht“ und der Kindergarten „Sonnenschein“ 

- der zuständige Förster und Jäger 

- das Gesundheitsamt 

- Jugendamt / Familien- und Erziehungsberatungsstellen 

- Feste und Veranstaltungen, z.b. Tag der offenen Tür 

- Presse 

- Grundschule 

- der Stadtbibliothek Schrobenhausen 
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10. Kontakt und Ansprechpartner 

- Träger:  

1. Bürgermeister Herr Thomas Wagner  

 

- Waldkindergarten „Fuchsbichel“ 

E-Mail: waldkindergarten@gemeindebrunnen.de 

 

- Pädagogische Leitung & Ansprechpartner: 

Marina Redak 

 

- Postadresse: 

 

 

- Waldhandy: 
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